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Glossar 

Beobachtungszeit, geplante Dauer, der für alle Probanden anvisierten Beobachtung potentieller 
Ereignisse 

Beobachtungszeit, individuelle Tatsächliche Dauer der Beobachtung potentieller Ereignisse einzelner
Probanden.

Beobachtungszeit, verkürzte Die Beobachtungszeit eines Probanden endet mit dem Erreichen eines 
absorbierenden (also nicht mehr veränderbaren) Zielzustandes, um 
Verzerrungen zu vermeiden.

Dunkelfeld Alle unentdeckten Verkehrsverstöße (Straftaten und
Ordnungswidrigkeiten) im Straßenverkehr.

Ereignis, auslösendes Ereignis, aufgrund dessen die Probanden ausgewählt werden.

Ereignis, kritisches Auftreten von spezifischen Verkehrsverstößen und spezifischen
Fahrerlaubnismaßnahme.  

Erhebungszeitraum Zeitspanne, in der die individuelle Beobachtungszeit liegt.

Fahrerlaubnismaßnahmen, negative Maßnahmen, die bei Hinweisen auf Mängel in der Eignung oder 
Befähigung zum Führen eines Kraftfahrzeugs oder zur Korrektur 
eines Fehlverhaltens ergriffen werden. Dazu gehören beispielsweise
Ermahnungen und Verwarnungen, Entziehungen, Aberkennungen,
Versagungen, isolierte Sperren und Fahrverbote.

Legalbewährung Umfasst das Straßenverkehrsverhalten bereits auffällig gewordener 
Personen innerhalb einer Beobachtungszeit im Anschluss an ein
auslösendes Ereignis.

Meldeverzug Zeit zwischen dem Datum eines Ereignisses (z. B. Verkehrsverstoß; 
erfolgreiches Absolvieren eines Fahreignungsseminars; Erwerb einer 
Fahrerlaubnisklasse) und Datum des Eingangs dieser Information im
Register. Aufgrund des Meldeverzugs ist die Verzugszeit erforderlich. 

Punkteauffälligkeit Verkehrsverstoß, der mit mindestens einem Punkt nach dem
Fahreignungs-Bewertungssystem gemäß Anlage 13 zu § 40 
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) bewertet wird.

Punktetäter Mehrfach verkehrsauffällige Kraftfahrer, die mit mindestens einem
Punkt im Fahreignungsregister (FAER) erfasst sind.

Rekrutierungszeitraum Wenn in diesem Zeitraum ein auslösendes Ereignis eintritt, wird die 
betreffende Person in die Untersuchung aufgenommen.  

Straßenverkehrsverhalten Umfasst sowohl regelkonformes als auch abweichendes Verhalten 
von Verkehrsteilnehmenden

Straßenverkehrsverhalten, Alle Verstöße (Verkehrsstraftaten und 
abweichendes Verkehrsordnungswidrigkeiten) gegen die verkehrsregelnden 

Bestimmungen; 

Straßenverkehrsverhalten, Die Gesamtheit des Straßenverkehrsverhaltens, das durch Einhalten 
regelkonformes der verkehrsregelnden Bestimmungen (Gesetze und Verordnungen) 

gekennzeichnet ist.  
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Untersuchungszeitraum Dauer der Datenerhebung, bestehend aus Rekrutierungs- und
Erhebungszeitraum

Verkehrsauffälligkeit Straftat oder Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr

Verkehrsauffälligkeit, festgestellte Verkehrsverstöße, die polizeilich erfasst oder Verwaltungsbehörden 
bekannt sind. 

Verkehrsauffälligkeit, registrierte Im FAER erfasste Verkehrsverstöße 

Verzugszeit, geplante Zeitraum, um Verzerrungen durch Meldeverzug bezüglich 
kritischer/auslösender Ereignisse zu berücksichtigen.

Verzugszeit, individuelle Tatsächlich realisierte Verzugszeit bei einzelnen Probanden. 

Verzugszeit, verlängerte Bei einer Verkürzung der individuellen Beobachtungszeit verlängert 
sich die individuelle Verzugszeit, so dass der Erhebungszeitraum 
konstant bleibt.

Erstellt durch: 

Bundesanstalt für Straßenwesen 
Referat „Fahreignung, Fahrausbildung, Kraftfahrerrehabilitation“ 
Simone Klipp 

Umfragezentrum Bonn – Prof. Rudinger GmbH 
Gesellschaft für empirische Sozialforschung und Evaluation
Norbert Hilger, Tülin Engin & Georg Rudinger 

Kraftfahrt-Bundesamt 
Referat 34 „Kraftfahrerstatistik, methodische und statistische Grundsatzfragen“
Tobias Hundertmark & Mike Kühne 
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Kurzfassung
Mit der Umstellung des Mehrfachtäter-Punktesystems auf das Fahreignungs-Bewertungssystem im Mai 2014 
wurden zugleich die in die Kritik geratenen Aufbauseminare für punkteauffällige Kraftfahrer durch das Fahr-
eignungsseminar (FES) ersetzt. Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) wurde in § 4b StVG mit der Eva-
luation des Fahreignungsseminars beauftragt, mit welcher insbesondere untersucht werden soll, „ob das Fahr-
eignungsseminar eine verhaltensverbessernde Wirkung im Hinblick auf die Verkehrssicherheit hat.“ Daraufhin 
wurden im BASt-Forschungsprojekt „Methodenstudie Evaluation Fahreignungsseminar“ ein quasi-experimen-
telles Untersuchungsdesign sowie Erhebungsinstrumente entworfen, welche die Grundlage der vorliegenden
Evaluation bilden. Zur Erfassung der Teilnehmendenreaktion und des Lernerfolgs wurden als Experimental-
gruppe (EG) n 224 FES-Teilnehmende sowie als Kontrollgruppe (KG) n 355 verkehrsauffällige Vergleichs-
personen schriftlich und zum Teil auch mündlich befragt. Zudem wurde für die Untersuchung der Resultatebene 
eine Legalbewährungsstudie mit den Daten des Fahreignungsregisters durch das Kraftfahrt-Bundesamt durch-
geführt (EG: n 1.649; KG: n 16.420). Zusätzlich zur Wirksamkeitsuntersuchung wurde auf Anregung des
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur hin eine Implementierungskontrolle zu verschiede-
nen Aspekten (u. a. Ausbildungsstand der Seminarleitenden, Flächendeckung des Angebots, Abstimmung der 
beiden Teilmaßnahmen) vorgenommen. 
Ergebnisse der Befragungen sind, dass FES von den Teilnehmenden akzeptiert wird und dass das Seminar zur 
Reflektion des Verhaltens anregt. Die durch das Seminar bewirkten Einstellungs- und Verhaltensänderungen 
sind jedoch nicht von solcher Stärke, dass sie auch auf der Resultatebene der Legalbewährung ihren Ausdruck
finden. Für einen Beobachtungszeitraum von 24 Monaten liegen die Legalbewährungsindikatoren in beiden
Gruppen auf demselben Niveau, nämlich für den Auffälligkeitsindikator bei 43,6 Prozent in der KG und
43,3 Prozent in der EG, und für den Entziehungsindikator bei 2,6 Prozent in der KG und 3,0 Prozent in der EG.
Eine verhaltensverbessernde Wirkung der FES konnte somit nicht belegt werden.
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1 Einleitung
Autoren: Simone Klipp, Tobias Hundertmark, Mike Kühne & Norbert Hilger 
Mobilität und (Straßen-)Verkehr sind von großer Bedeutung für gesellschaftliche und berufliche Teilhabe. Sie 
bergen aber auch erhebliche Risiken für Leib und Leben der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Ein
Bestreben der Verkehrspolitik ist es, diese Risiken zu minimieren und das Fahren auf den Straßen sicherer zu 
machen. Die UN hat 2010 u. a. deswegen die „Decade of Action for Road Safety 2011-2020“ ausgerufen, mit
dem Ziel, die Zahl der im Verkehr Verunglückten zunächst zu stabilisieren und anschließend zu reduzieren1. 
Jährlich sterben über 3.000 Menschen in Deutschland im Straßenverkehr, fast 400.000 werden verletzt (Statis-
tisches Bundesamt, 2018b). Ein Großteil dieser Verunglückten ist auf Unfälle aufgrund des Fehlverhaltens eines
Fahrzeugführers zurückzuführen (Statistisches Bundesamt, 2018a). Lediglich knapp drei Prozent der Hauptver-
ursacher 2017 waren Fußgänger. Insbesondere mehrfach verkehrsauffällige Kraftfahrer (sog. „Punktetäter“) 
stellen dabei ein erhebliches Problem für die Verkehrssicherheit dar. In nationalen und internationalen Studien 
konnte nachgewiesen werden, dass mit der Anzahl von Verkehrsverstößen in der Vergangenheit, das Unfallri-
siko einer Person deutlich ansteigt (SCHADE, 2005; DIAMANTOPOULOU et al., 1997). 
Aus einer jüngeren Studie (KÜHNE & HUNDERTMARK, 2016) geht hervor, dass ein Fahrerlaubnisentzug
bei mehrfach verkehrsauffälligen Fahrern nicht unbedingt zur Verhaltensänderung führt: Personen, denen der 
Führerschein wegen Überschreitens der Punktegrenze entzogen wurde, haben ein doppelt so hohes Risiko, nach
Neuerteilung der Fahrerlaubnis schuldhaft einen Unfall zu verursachen, wie Personen, deren Fahrerlaubnis we-
gen Alkohol- oder Drogenkonsum entzogen wurde. Entsprechend bedeutsam ist es, Fahrerinnen und Fahrern 
Möglichkeiten zu bieten, ihr Verkehrsverhalten zu modifizieren und sie dabei zu unterstützen, wieder regelkon-
form am Verkehr teilzunehmen. Das neu entwickelte Fahreignungsseminar (FES) soll hierzu einen Beitrag leis-
ten.

1.1 Die Reform des Verkehrszentralregisters
In Deutschland fand zum 1. Mai 2014 eine umfassende Reform des Straßenverkehrsrechts statt. Im Kraftfahrt-
Bundesamt (KBA) wurde das Verkehrszentralregister (VZR) durch das Fahreignungsregister (FAER) abgelöst.
Im Zuge dieser Reform ist auch die Umstellung des Mehrfachtäter-Punktesystems auf das Fahreignungs-Be-
wertungssystem (FEBS) erfolgt. ALBRECHT und KEHR (2013) nennen folgende Ziele der Reform:
 Verbesserung der Verkehrssicherheit: Es werden nur noch die Verstöße registriert, die unmittelbare Rele-

vanz für die Verkehrssicherheit besitzen. Schwere Ordnungswidrigkeiten (OWi) werden im FEBS betont,
sie verbleiben für die Dauer von fünf Jahren im Register. Leichtere Verstöße erscheinen nur zwei Jahre im
Register. Entscheidungen wegen Straftaten ohne Entziehung der Fahrerlaubnis oder ohne isolierte Sperr-
frist für die Erteilung einer Fahrerlaubnis werden nach fünf Jahren getilgt, während Entscheidungen wegen
Straftaten mit Entziehung der Fahrerlaubnis oder mit einer isolierten Sperrfrist für die Erteilung einer Fahr-
erlaubnis nach zehn Jahren getilgt werden. Bereits vier schwere Ordnungswidrigkeiten führen zur Entzie-
hung der Fahrerlaubnis nach dem neuen FEBS. 

 Transparenz: Durch Wegfall der Tilgungshemmung ist das neue System durchschaubarer und nachvoll-
ziehbarer.

 Vereinfachung und Verhältnismäßigkeit: Das ursprüngliche Punktesystem mit ein bis sieben Punkten
wurde durch ein System mit drei Bewertungskategorien (verkehrssicherheitsbeeinträchtigende OWi, be-
sonders verkehrssicherheitsbeeinträchtigende OWi und leichte Straftaten, schwere Straftaten) ersetzt. 
Dadurch wird die Berechnung des individuellen Punktestands vereinfacht und der Tatsache Rechnung ge-
tragen, dass sich das Verkehrssicherheitsrisiko des einzelnen Verkehrsteilnehmenden aus der Anzahl der
Verstöße und nicht aus der Anzahl der Punkte ergibt (SCHADE, 2005).  

Neben der Einführung neuer Begrifflichkeiten wurden mit der Reform weitere Änderungen vollzogen, um die 
o. g. Ziele zu erreichen. Bezüglich der Regelungen über die Erfassung im FAER und dessen Führung wurde die
Eintragungsgrenze auf 60 Euro angehoben und eine abschließende Liste der einzutragenden OWi und Straftaten
erstellt. Ferner wurden feste Löschungsfristen und ein einheitlicher Beginn der Tilgungsfrist ab Rechtskraft
eingeführt. Hinsichtlich der Regelungen des FEBS wurden eine neue Punktbewertung, dementsprechend sich
verändernde Maßnahmen und Maßnahmenstufen des FEBS und ein Punktabzug für den freiwilligen Besuch
des FES (zunächst als Modellversuch befristet auf fünf Jahre) festgelegt (zu den Änderungen im Einzelnen 
vgl. ALBRECHT & KEHR, 2013; ALBRECHT & KEHR, 2015; ALBRECHT, KEHR & LEDWIG, 2015). 

1 Weitere Informationen unter http://www.un.org/en/roadsafety  

http://www.un.org/en/roadsafety
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1.2 Mehrfachtäter-Punktesystem und Fahreignungs-Bewertungssystem 
Bis zum 30. April 2014 galt in Deutschland das 1974 eingeführte Mehrfachtäter-Punktesystem. Nach diesem
wurden Verstöße gegen verkehrsrechtliche Bestimmungen, die mit Bußgeldern geahndet wurden, im Hinblick
auf die Fahreignung auch mit Punkten versehen. Registerpflichtige Ordnungswidrigkeiten wurden mit einem 
bis vier Punkten eingetragen, Straftaten mit fünf bis sieben. Das Mehrfachtäter-Punktesystem sah drei Maßnah-
menstufen vor, die nacheinander durchlaufen werden mussten. Diese Maßnahmen dienten dem Schutz vor Ge-
fahren, die von „wiederholt gegen Verkehrsvorschriften verstoßenden Fahrzeugführern und -haltern ausgehen“
(Straßenverkehrsgesetz (StVG) 20132, § 4 Abs. 1): 
 1. Maßnahmenstufe: Bei acht bis 13 Punkten wurde eine Verwarnung ausgesprochen und auf das Auf-

bauseminar für allgemein auffällige Kraftfahrer (ASP) hingewiesen.
 2. Maßnahmenstufe: Bei einem Punktestand von 14 bis 17 erfolgte eine Anordnung zur Teilnahme am 

Aufbauseminar durch die Fahrerlaubnis (FE)-Behörde. Wurde in den vorangegangen fünf Jahren bereits 
ein Aufbauseminar besucht, erfolgte nur der Hinweis auf die Möglichkeit einer freiwilligen verkehrspsy-
chologischen Beratung und den drohenden Verlust der FE bei Erreichen von 18 Punkten.

 3. Maßnahmenstufe: 18 und mehr Punkte führten zur Entziehung der FE, da die Person dann als unge-
eignet galt, ein Fahrzeug zu führen.

In Abhängigkeit vom Punktestand war es für die Verkehrsteilnehmenden möglich, durch den freiwilligen Be-
such des ASP Punkte im VZR abzubauen. Einmal in fünf Jahren konnten sie vier (bei einem Punktestand von
acht und weniger) oder zwei (bei einem Punktestand zwischen neun und 14) Punkte abbauen. Mit der Teilnahme
an der verkehrspsychologischen Beratung war eine Reduzierung um zwei Punkte verbunden. Die Einführung 
des FEBS war mit einer Reduzierung der Punktekategorien verbunden. Seit dem 1. Mai 2014 werden die ein-
getragenen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten je nach Bedeutung für die Verkehrssicherheit in die folgenden 
Kategorien eingeteilt (§ 4 Abs. 2 StVG): 
3 Punkte 
 Straftaten mit Bezug auf die Verkehrssicherheit oder gleichgestellte Straftaten, wenn die Fahrerlaubnis

entzogen wurde oder wenn eine Sperrfrist für die Erteilung einer Fahrerlaubnis ausgesprochen wurde.
2 Punkte 
 Straftaten mit Bezug auf die Verkehrssicherheit oder gleichgestellte Straftaten ohne Entziehung der Fahr-

erlaubnis bzw. ohne Sperrfrist für die Erteilung einer Fahrerlaubnis und
 besonders verkehrssicherheitsbeeinträchtigende oder gleichgestellte Ordnungswidrigkeiten.
1 Punkt 
 verkehrssicherheitsbeeinträchtigende oder gleichgestellte Ordnungswidrigkeiten.
Auch im FEBS führt das Erreichen oder Überschreiten einer Punkteschwelle (jetzt bei acht Punkten) zur Ent-
ziehung der FE, da der „Inhaber einer Fahrerlaubnis als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen“ gilt (§ 4
Abs. 5, 3 StVG). Das Prinzip der Maßnahmenstufen wurde in das FEBS übernommen (§ 4 Abs. 5 StVG). Auch
im neuen System müssen alle Maßnahmenstufen nacheinander durchlaufen werden (vgl. Bild 1): 
 1. Maßnahmenstufe: Bei Erreichen von vier oder fünf Punkten erfolgt eine Ermahnung3 des FE-Inhabers. 

Zudem wird auf die Möglichkeit hingewiesen, freiwillig ein FES zu besuchen, um das Verkehrsverhalten
zu verbessern. Es kann ein Mal innerhalb von fünf Jahren durch den Besuch eines FES ein Punkt abgebaut
werden (ebd. Abs. 7).

 2. Maßnahmenstufe: Bei sechs oder sieben Punkten wird eine schriftliche Verwarnung ausgesprochen
und ebenfalls auf den Besuch eines Fahreignungsseminars aufmerksam gemacht. Allerdings ist in dieser 
Maßnahmenstufe damit der Hinweis verbunden, dass keine Reduzierung des Punktestandes erfolgt. Zudem
bekommt die FE-Inhaberin bzw. der FE-Inhaber die Information, dass bei Erreichen von acht oder mehr 
Punkten die FE entzogen wird. 

 3. Maßnahmenstufe: Ergeben sich acht oder mehr Punkte, gilt der Inhaber einer Fahrerlaubnis als unge-
eignet zum Führen von Kraftfahrzeugen und es erfolgt die Entziehung der FE.

2 Zitate und Verweise ohne Jahreszahlen beziehen sich auf die jeweils aktuelle Fassung einer Rechtsnorm. Wird auf ältere Versionen
verwiesen, wird das entsprechende Datum angegeben. 

3 Zu beachten ist dabei, dass im Gegensatz zum Mehrfachtäter-Punktesystem im FEBS in der ersten Maßnahmenstufe keine „Verwar-
nung“ ausgesprochen wird. 
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Bild 1 

FAER-„Punkte-Tacho“ 

1.3 Fahreignungsseminar 
In der Vorbereitungsphase der Reform wurden auch die Aufbauseminare für allgemein auffällige Kraftfahrer
(ASP) kritisch betrachtet. Ein Nachweis ihrer Wirksamkeit konnte nicht erbracht werden. Ein möglicher Grund
für den fehlenden Nachweis der Wirksamkeit der bisherigen Aufbauseminare für Punkteauffällige könnte der 
späte Zeitpunkt der Maßnahmenteilnahme im alten Punktesystem gewesen sein. Somit empfahl es sich, den 
Zeitpunkt einer Interventionsteilnahme vorzuverlegen, sodass dieser nicht wie im alten Punktesystem nach po-
tenziell 14 Einzelverstößen, sondern nach anfänglicher Planung bereits nach maximal sechs Einzelverstößen 
erfolgt. Aus wissenschaftlicher Sicht wurde der den Aufbauseminaren zugrunde liegende Moderationsansatz 
kritisch hinterfragt. So werden in dem Gutachten über die Qualität der Aufbauseminare von LEUTNER und 
LIEBERTZ (2004) die Zweifel daran begründet, ob das Ziel der Einstellungsänderung delinquenter Fahrer mit
diesem Ansatz überhaupt erreicht werden kann. 
Die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) wurde daher vom Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI)4 damit beauftragt, „die Grundlagen für ein wissenschaftlich begründetes Konzept für eine
neue, wirksame Interventionsmaßnahme (Fahreignungsseminar, FES) für Punkteauffällige vorzulegen“
(KLIPP, 2013, S. 10). Aus diesem Auftrag resultierten drei Forschungsprojekte über die
 Optimierung der Interventionsmaßnahmen im Rahmen der Reform des Mehrfachtäter-Punktesystems,  
 Konzeption einer edukativen Teilmaßnahme der FES für verkehrsauffällige Kraftfahrer, sowie die 
 Entwicklung eines Rahmenlehrplans für den edukativen Teil des im Rahmen der Reform des Punktesys-

tems geplanten Fahreignungsseminars. 
Die Ergebnisse dieser Forschungsprojekte wurden im Verlauf der Entwicklung des FES mit weiteren Experten 
sowie Vertretern des Bundes, der Länder und der Praxis diskutiert. Nach Integration der Ergebnisse dieser Kon-
sultationen, der daraus resultierenden Handlungsempfehlungen sowie der verkehrspolitischen Vorgaben für die
Interventionsmaßnahme sollte das FES aus zwei Teilen bestehen: einem verkehrspsychologischem Teil, der
von Verkehrspsychologinnen/Verkehrspsychologen geleitet wird und einem verkehrspädagogischen Teil, der
von Fahrlehrerinnen/Fahrlehrern durchgeführt wird. Die verkehrspsychologische Teilmaßnahme sollte drei Ein-
zelsitzungen zu je 60 Minuten umfassen und darauf abzielen, den Teilnehmenden Zusammenhänge zwischen
auslösenden und aufrechterhaltenden Bedingungen ihres regelwidrigen Verkehrsverhaltens aufzuzeigen. Die
verkehrspädagogische Teilmaßnahme sollte zwei Sitzungen mit maximal 3 Teilnehmern zu je 90 Minuten um-
fassen und auf die Vermittlung von Hintergrundwissen zum Risikoverhalten, auf die Verbesserung der Gefah-
renkognition, Anregungen zur Selbstreflexion und auf die Entwicklung von Verhaltensalternativen abzielen.
Die konzeptionellen Grundlagen beider Maßnahmen sind in der BASt-Schriftenreihe Mensch und Sicherheit
veröffentlicht (GLITSCH et al., 2013) und bilden die Grundlage für das FES in seiner aktuellen Form. Im Rah-
men der Verhandlungen des Vermittlungsausschusses im Gesetzgebungsverfahren wurde die Konzeption des 
FES verändert: der verkehrspsychologische Teil wurde auf zwei Einzelsitzungen zu je 75 Minuten verkürzt und 
die maximale Teilnehmerzahl für den verkehrspädagogischen Teil wurde auf sechs Personen erhöht. 

4 Zum Zeitpunkt der Beauftragung noch Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS).
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Seit dem 1. Mai 2014 kombiniert das freiwillig zu besuchende FES verkehrspädagogische und verkehrspsycho-
logische Maßnahmen für mehrfach verkehrsauffällige Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer zu einer Gesamtmaß-
nahme (§ 4a StVG). Die FES ersetzten im Zuge der Reform des Punktesystems die bisherigen Aufbauseminare
für allgemein auffällige Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer sowie die bisherige verkehrspsychologische Beratung.
Die Teilnehmenden eines FES werden in den verkehrspädagogischen und verkehrspsychologischen Teilmaß-
nahmen individuell geschult und informiert. Dabei sind die beiden Teilmaßnahmen aufeinander abzustimmen 
(§ 42 Abs. 1 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)). Die Ziele des FES sind in § 4a StVG benannt. Demgemäß sol-
len „die Teilnehmer sicherheitsrelevante Mängel in ihrem Verkehrsverhalten und insbesondere in ihrem Fahr-
verhalten erkennen und abbauen“ (§ 4a Abs. 1 StVG). Die zu erreichenden Ziele der einzelnen Teilmaßnahmen
des FES gibt die FeV wie folgt vor:
 „Die verkehrspädagogische Teilmaßnahme zielt auf die Vermittlung von Kenntnissen zum Risikoverhal-

ten, die Verbesserung der Gefahrenkognition, die Anregung zur Selbstreflexion und die Entwicklung von
Verhaltensvarianten ab“ (§ 42 Abs. 2 FeV). Zur Erreichung dieser Ziele sind die einzelnen Sitzungen mo-
dular aufgebaut. Dadurch können sie an den spezifischen Problemlagen des Teilnehmerkreises ausgerich-
tet werden. 

 „Die verkehrspsychologische Teilmaßnahme zielt darauf ab, dem Teilnehmer Zusammenhänge zwischen
auslösenden und aufrechterhaltenden Bedingungen des regelwidrigen Verkehrsverhaltens aufzuzeigen. Sie
soll beim Teilnehmer Reflexionsbereitschaft erzeugen und Veränderungsbereitschaft schaffen“ (§ 42
Abs. 6 FeV). Erreicht werden soll dies durch eine Verhaltensanalyse und die Erarbeitung sowie Erprobung 
von Lösungsstrategien. 

Das FES stellt somit ein Hilfsangebot dar, das Punktetätern die Möglichkeit gibt, ihr riskantes Fahrverhalten
mit professioneller Unterstützung langfristig zu verändern, um zukünftig regelkonform am Straßenverkehr teil-
zunehmen. Das FES kann damit einen wichtigen Beitrag zur Reduktion des Unfallrisikos von mehrfach ver-
kehrsauffälligen Fahrern und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit leisten.

1.4 Evaluation der Fahreignungsseminare 
Die Einführung des FES wird von der BASt wissenschaftlich begleitet und evaluiert (§ 4b StVG). Die BASt hat
den Auftrag insbesondere zu untersuchen, ob das Fahreignungsseminar eine verhaltensverbessernde Wirkung 
im Hinblick auf die Verkehrssicherheit hat (§ 4b StVG). Die Frist zur Vorlage der Ergebnisse der Evaluation 
ist gesetzlich mit Stichtag 1. Mai 2019 vorgegeben. Bis dahin legt die BASt dem Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur (BMVI) einen Bericht zur Weiterleitung an den Deutschen Bundestag vor. Über
den gesetzlichen Auftrag hinausgehend wird bis Mai 2021 ein weiterer Evaluationsbericht erstellt, der die Aus-
sagen des ersten Berichts fundieren soll. Zur Bestimmung einer verhaltensrelevanten Wirkung des Fahreig-
nungsseminars (summative Evaluation) können unterschiedliche Indikatoren herangezogen werden:
 Erhebung verschiedener Indikatoren der Verkehrsbewährung von Teilnehmenden an FES (Experimental-

gruppe) und von Nicht-Teilnehmenden (Kontrollgruppe) über das Fahreignungsregister durch das KBA: 
Als Indikatoren für die Wiederauffälligkeit haben sich unterschiedliche Ereignisse bewährt (KLIPP, 2012;
SCHADE & HEINZMANN, 2011): erneuter Punkteverstoß, wiederholter Punkteverstoß, schuldhafte Un-
fallbeteiligung, Entziehung der Fahrerlaubnis. 

 Erhebung von selbstberichtetem Verkehrsverhalten: Beide Gruppen werden zu ihrer Verkehrsbewährung 
in einem bestimmten Zeitraum befragt und miteinander verglichen. Erhebungen, die auf selbstberichteten
Ereignissen basieren, können allerdings erheblichen Verzerrungen unterliegen. 

 Prä-post-Erhebungen zu Einstellung und Verhalten: Anhand geeigneter Fragebögen werden Probanden
vor und nach Teilnahme zu Motivation, Einstellung und Verhalten befragt (und ggf. mit Nicht-Teilneh-
menden verglichen). Problematisch bei dieser Erhebungsart erscheint die sogenannte „Intentions-Verhal-
tens-Lücke“ (z. B. GOLLWITZER et al., 2009) zu sein. Gerade im Verkehrsbereich haben Untersuchun-
gen gezeigt, dass eine durch eine Intervention erfolgte Einstellungsänderung eher selten mit einer entspre-
chenden Änderung des Verkehrsverhaltens einhergingen (KOLBERT-RAMM, 2005; LEUTNER & LIE-
BERTZ, 2004; WILLMES-LENZ, PRÜCHER & GROSSMANN, 2009).
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Bei der vorliegenden Evaluation der FES handelt es sich um eine quasi-experimentelle Untersuchung, d. h. die
Probanden werden nicht nach dem Zufallsprinzip der Teilnahme und der Nicht-Teilnahme zugeordnet. Dadurch
können personenbezogene Störvariablen nicht vollständig kontrolliert werden. Bei quasi-experimentellen Un-
tersuchungen kann der Grad der Generalisierbarkeit der Ergebnisse (externe Validität) größer als bei experi-
mentellen Untersuchungen sein, was jedoch i. d. R. zu Lasten der Eindeutigkeit der Ergebnisse (interne Validi-
tät) geht. Zu einer Gefährdung der internen Validität kann es bei der geplanten Untersuchung durch verschie-
dene Einflussgrößen (Confounder) kommen (vgl. BORTZ & DÖRING, 2006). An dieser Stelle seien die für
die Untersuchung relevantesten Größen vorgestellt: 
 Externe zeitliche Einflüsse: Andere als die zu untersuchende Einflussgröße (Wirkung des Fahreignungs-

seminars) haben eine Veränderung bewirkt. Im vorliegenden Fall ist eine Konfundierung mit der Gesam-
treform des Punktesystems (z. B. durch Verschärfung der Regelungen oder Umstellungen in der Punktbe-
wertung) zu erwarten.

 Reifungsprozesse: Die Probanden haben sich unabhängig von der Teilnahme am Fahreignungsseminar 
verändert.

 Selektionseffekte: Durch Selbstselektion (z. B. Motivation, Einstellung etc.) kann es zu Gruppenunter-
schieden kommen, die mit der geprüften Intervention nichts zu tun haben. Im Hinblick auf die geplante
Evaluierung ist sogar zu erwarten, dass sich Teilnehmende und Nicht-Teilnehmende bezüglich untersu-
chungsrelevanter Merkmale systematisch unterscheiden (überwiegend Personen, die primär einen Punk-
terabatt anstreben, nehmen am Fahreignungsseminar teil. Die Motivation zur Teilnahme besteht dann nicht
in einer angestrebten Verhaltensänderung, sondern darin einen Punkterabatt zu bekommen). 

Zur Sicherung der internen Validität sind ergänzende Kontrolltechniken unverzichtbar. Diese werden im Ein-
zelnen in den jeweiligen Kapiteln des vorliegenden Berichts dargestellt. Daneben stellen sich noch Fragen zur
Größe und Auswahl der Stichprobe, insbesondere im Hinblick auf die erwartete Effektstärke und Generalisier-
barkeit der Ergebnisse. Des Weiteren müssen datenschutzrechtliche Fragen (Verknüpfung von Verkehrsbewäh-
rungs- und Fragebogendaten) geklärt werden.
Um die summative Evaluation bestmöglich zu gestalten, wurde eine Methodenstudie durchgeführt (RUDIN-
GER, HILGER & SINDERN, 2014), die basierend auf dem Evaluationsmodell von KIRKPATRICK und
KIRKPATRICK (2006) eine Evaluation auf mehreren Ebenen empfiehlt. In diesem Modell werden vier hierar-
chische Ebenen unterschieden, welchen sich verschiedene Erfolgsmaße für die Beurteilung von Interventions-
maßnahmen zuordnen lassen.
 Ebene 1: Reaktion der Teilnehmenden (Selbsteinschätzung zu Akzeptanz, Zufriedenheit, Nützlichkeit) 
 Ebene 2: Lernerfolg der Teilnehmenden und Veränderung personenbezogener Merkmalen 
 Ebene 3: Lerntransfer in das Verhalten 
 Ebene 4: Ergebnisse und deren Effizienz
Zur Erfassung der Wirkungen auf Ebene 1 und Ebene 2 wurden in der Methodenstudie ein Fragebogen zur
schriftlichen Befragung sowie ein Interviewleitfaden zur mündlichen Befragung von FES-Teilnehmenden und
anderen verkehrsauffälligen Kraftfahrern, die nicht an FES teilgenommen haben, entwickelt. Zudem wurde für
die Untersuchung der Resultatebene (Ebene 4) eine Legalbewährungsstudie vorgeschlagen und als unverzicht-
barer Bestandteil der Evaluation gekennzeichnet, denn gemäß der sog. Intentions-Verhaltens-Lücke (SHEE-
RAN, 2002) ist davon auszugehen, dass die Beziehung zwischen Legalbewährung und tatsächlichem Fahrver-
halten sehr viel enger ist, als zwischen den selbstberichteten Angaben (zu Intention und Verhalten) und dem
tatsächlichen Fahrverhalten (Ebene 3, die hier nicht erfasst werden kann).
Als Untersuchungsdesign für die verschiedenen Ebenen wurde jeweils ein quasi-experimenteller Kontrollgrup-
penplan vorgeschlagen, bei welchem die Personen der Kontrollgruppe in relevanten Eigenschaften, wie insbe-
sondere der FAER-Maßnahmenstufe, der Experimentalgruppe entsprechen müssen (Matching). Als Experimen-
talgruppe (EG) werden im vorliegenden Bericht jeweils die Teilnehmenden am FES bezeichnet, und die unter-
suchten verkehrsauffälligen Kraftfahrer, die nicht an FES teilgenommen haben, werden als Kontrollgruppe
(KG) bezeichnet.
Aus den Empfehlungen der Methodenstudie resultierend wurden von der BASt zwei Forschungsaufträge extern 
vergeben: in einem Projekt untersucht das KBA die Auswirkungen der neuen Maßnahme anhand der Legalbe-
währung, um Aussagen zum Erfolg bzw. Nichterfolg der Maßnahme ableiten zu können. In einem weiteren
Projekt erhebt das Umfragezentrum Bonn (uzbonn) im Interesse einer möglichst hohen Aussagekraft hinsicht-
lich der verhaltensverbessernden Wirkung der FES auch Befragungs- und Interviewdaten. Dem uzbonn obliegt
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auch die abschließende Bewertung aller Befunde (Legalbewährung, Befragung und Interviews) und das Treffen
fundierter Aussagen zur Wirksamkeit der FES. 
Zur Untersuchung der Legalbewährung durch das KBA wurden in einem quasi-experimentellen Kontrollgrup-
pen-Design die Teilnehmenden des FES als Experimentalgruppe und eine um den Faktor 10 größere Kontroll-
gruppe aus Nicht-Teilnehmenden anhand eines Matching rekrutiert. Für die Experimentalgruppe wurde dabei
eine Vollerhebung realisiert. Die Studie des uzbonn umfasst eine schriftliche sowie mündliche Befragung von
FES-Teilnehmenden, die (in aller Regel) ab Oktober 2016 ein Seminar besucht haben. Für den Rekrutierungs-
zeitraum 2016 bis 2018 wurden durch die Bruttostichprobe ungefähr 15 Prozent der Grundgesamtheit von FES-
Teilnehmenden erfasst. Zu dieser Experimentalgruppe wurde durch das KBA eine Kontrollgruppe gezogen, die
zur selben Zeit im FAER Eintragungen aufwies. Zu beachten ist demnach, dass die betrachteten Kollektive der
Befragung und der Legalbewährungsstudie keine Überschneidung aufweisen. Die Verknüpfung beider Infor-
mationsquellen ist erst für den zweiten Bericht dieses bis 2021 laufenden Projektes „Evaluation der Fahreig-
nungsseminare“ vorgesehen, wenn auch die Wiederauffälligkeit der Befragungsteilnehmenden mit ausreichen-
dem Bewährungszeitraum betrachtet werden kann, die in diesem Bericht noch nicht Gegenstand war. 
Im März 2018 wurde vom zuständigen Fachreferat des BMVI im Interesse einer vertiefenden Betrachtung an-
geregt, zusätzliche Daten zur Durchführung der FES zu sammeln. Diese sollten sich insbesondere auf folgende
Aspekte beziehen:
 Ausbildungsstand der Seminarleitenden,
 Flächendeckung des Angebots,
 Fremdsprachliche Angebote,
 Anzahl der durchgeführten Seminare, 
 Teilnehmerstruktur,
 Kosten, sowie 
 Abstimmung der beiden Teilmaßnahmen. 
Die Erhebung dieser Daten erfolgte durch Auswertung der Literatur, sowie sonstiger vorhandener Datenquellen
(FAER), Befragung der zuständigen Behörden, Verbände und Seminarleitenden, aber auch durch Eigenrecher-
chen im Internet. Die Ergebnisse werden im vorliegenden Bericht den Studien zur summativen Evaluation vo-
rangestellt und in Kapitel 2 aufgeführt.
In Kapitel 3 wird die Befragungsstudie mit ihren zwei Erhebungsteilen (schriftliche Befragung und Inter-
viewstudie) dargestellt. Nach Beschreibung der methodischen Einzelheiten der Stichprobenrekrutierung, Erhe-
bungsinstrumente, Auswertung und Hypothese, folgt die Darstellung der Ergebnisse beider Studienteile.
Kapitel 4 befasst sich mit der Studie zur Legalbewährung. Dies enthält eine Präsentation der verwendeten Da-
tengrundlage und Annahmen zu den Teilnehmenden sowie deren Auffälligkeiten. Um eine Beurteilung der im
Ergebnisteil präsentierten Zahlen zu ermöglichen, werden einige relevante Zahlen zu den allgemeinen Entwick-
lungen im FAER bzw. VZR präsentiert und eingeordnet. Im Rahmen der Konkretisierung des gewählten Stu-
diendesigns werden Experimental- und Kontrollgruppe definiert und die Ein- und Ausschlusskriterien be-
stimmt. Die Kriterien, anhand derer das Matching der beiden Gruppen erfolgt, werden ebenso thematisiert, wie
die für die Legalbewährung relevanten Fragen des Meldeverzugs, der Indikatorenbildung und die Definition
kritischer Ereignisse. Abgeschlossen wird dieser Teil mit der Präsentation der gesamten Untersuchungsgruppe
und ihrer Zusammensetzung hinsichtlich Experimental- und Kontrollgruppe. Den Kern dieses Kapitels bilden 
die Ergebnisse im Vergleich von Experimental- und Kontrollgruppe, dem das abschließende Fazit zur Legalbe-
währung folgt.
In Kapitel 5 werden die vorliegenden Ergebnisse aller Untersuchungen methodisch und inhaltlich diskutiert,
sowie Hinweise zur Optimierung aufgeführt. 
Daraus resultierend wird der Bericht mit einem Fazit in Kapitel 6 abgeschlossen. Im Hinblick auf die durch 
einen Modellversuch auf fünf Jahre befristete Regelung zur Reduzierung des Punktestandes („Punkterabatt“) 
für die freiwillige Teilnahme an einem FES gem. § 65 Abs. 4 StVG sollen hier Thesen zur möglichen Fortfüh-
rung der gesetzlichen Regelung aufgeworfen werden. Folgende Möglichkeiten zur zukünftigen Regelung könn-
ten erwogen werden:
1. Überführung des Modellversuchs in Dauerrecht: Die freiwillige Teilnahme an einem FES führt bis zu

einem Punktestand von fünf Punkten zum Abzug von einem Punkt. Der Besuch eines Fahreignungssemi-
nars führt jeweils nur einmal innerhalb von fünf Jahren zu einem solchen Punktabzug.



  
 
 

   
     

  
 

     
  

       
  

    
     

      
 

  
           

     
        

  
     

  

        
        
   

   
 

  
   

  
 

   

 
 

    

    
     

 
    

   
 

 
 

      
 

Drucksache 19/11425 – 16 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

2. Erweiterung der Möglichkeit eines Punktabzugs: Die freiwillige Teilnahme an einem FES führt nicht nur
bis zu einem Punktestand von fünf Punkten, sondern bis zu sieben Punkten zum Abzug von einem Punkt. 
Der Besuch eines Fahreignungsseminars führt jeweils nur einmal innerhalb von fünf Jahren zu einem sol-
chen Punktabzug. 

3. Auslaufen des Modellversuchs „Punkterabatt“: Die Teilnahme an einem FES erfolgt weiterhin freiwillig.
Das FES steht damit weiterhin als Hilfsangebot für Fahrerinnen und Fahrer zur Verfügung, um ihr Ver-
kehrsverhalten zu modifizieren und sie dabei zu unterstützen, wieder regelkonform am Verkehr teilzuneh-
men. Eine Teilnahme ist jedoch nicht mehr mit einem Punktabzug verbunden.

4. Einführung einer verbindlichen Teilnahme an einem FES: Bei Erreichen eines bestimmten Punktestandes
müssen Fahrerinnen und Fahrer die Teilnahme an einem FES nachweisen. Der Punktestand, bei dem die 
Teilnahme erfolgen soll, müsste dann ebenso diskutiert werden, wie die Konsequenzen eines fehlenden
Nachweises der Teilnahme.

2 Ergebnisse zur Durchführung der FES 
Autor: Simone Klipp 
Im März 2018 erhielt die BASt vom BMVI die Anregung, zusätzlich zur laufenden Befragungs- und Legalbe-
währungsstudie weitere Daten zur Durchführung der FES zu sammeln. Diese sollten sich insbesondere auf die
o.g. Aspekte beziehen. Die Erhebung der Daten erfolgte durch Auswertung der Literatur sowie sonstiger vor-
handener Datenquellen (FAER). Zusätzlich wurden schriftliche, aber auch telefonische Befragungen der zu-
ständigen Behörden, Verbände und Seminarleitenden durchgeführt. Auch mittels Eigenrecherchen im Internet
wurden Daten gesammelt. Die Ergebnisse werden im vorliegenden Kapitel dargestellt.

2.1 Ausbildungsstand der Seminarleitenden 
Bei der Entwicklung des FES wurden konkrete Vorschläge zur Qualifikation der Seminarleitenden
(vgl. GLITSCH et al., 2013) gemacht. Diese wurden im folgenden Gesetzgebungsverfahren in § 4a Abs. 3 ff 
StVG und in § 46 Fahrlehrergesetz (FahrlG) implementiert. 
Demnach ist für die Durchführung der verkehrspsychologischen Teilmaßnahme der FES eine Seminarerlaubnis 
Verkehrspsychologie erforderlich (§ 4a Abs. 3 StVG), die auf Antrag erteilt wird, wenn Bewerber über folgende
Qualifikation verfügen:
 Diplom im Fach Psychologie oder gleichwertiger Master 
 Verkehrspsychologische Ausbildung an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule oder Stelle, die

sich mit der Begutachtung oder Wiederherstellung der Kraftfahreignung befasst, oder eine fachpsycholo-
gische Qualifikation nach dem Stand der Wissenschaft

 Erfahrungen in der Verkehrspsychologie
Gleichzeitig muss das Vorhandensein der geeigneten räumlichen und sachlichen Ausstattung nachgewiesen 
werden. Für die Aufrechterhaltung der Seminarerlaubnis besteht die Pflicht der Seminarleitenden zur regelmä-
ßigen Fortbildung. 
Für die Durchführung der verkehrspädagogischen Teilmaßnahme der FES ist eine Seminarerlaubnis Verkehr-
spädagogik erforderlich (§ 46 Abs. 1 FahrlG). Diese wird auf Antrag erteilt, wenn ein Fahrlehrer/eine Fahrleh-
rerin 
 mindestens die Fahrlehrerlaubnis der Klassen A und BE besitzt,
 innerhalb der letzten fünf Jahre drei Jahre lang Fahrschülern hauptberuflich theoretischen und praktischen

Unterricht erteilt hat,
 innerhalb der letzten zwei Jahre erfolgreich an einem Einweisungslehrgang teilgenommen hat, der

a) einen viertägigen verkehrspädagogischen Grundkurs,
b) einen viertägigen Kurs zur inhaltlichen Gestaltung der verkehrspädagogischen Teilmaßnahme des 

Fahreignungsseminars, 
c) die Hospitation einer vollständigen verkehrspädagogischen Teilmaßnahme des Fahreignungssemi-

nars und
d) eine eigenständige, durch die Lehrgangsleitung beaufsichtigte Durchführung einer vollständigen ver-

kehrspädagogischen Teilmaßnahme des Fahreignungsseminars umfasst.
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Der Erhalt einer Erlaubnis zur Durchführung einer der beiden Teilmaßnahmen ist zusätzlich damit verbunden,
dass die persönliche Zuverlässigkeit nachgewiesen wird, d. h. er oder sie darf mit nicht mehr als zwei Punkten
selbst im FAER registriert sein. Für die Erteilung der Erlaubnisse sind die nach Landesrecht zuständigen Be-
hörden verantwortlich, die in Tabelle 1 mit Stand 1. Juni 2018 aufgeführt sind. Es liegen keine Hinweise vor, 
dass Seminarleitende anerkannt wurden, die nicht die gesetzlich vorgegebenen Anforderungen erfüllen.

Tabelle  1 

Nach Landesrecht zuständige Behörden für die Erteilungen  
von Seminarleitererlaubnissen FES 

Land Seminarerlaubnis Verkehrspsychologie Seminarerlaubnis Verkehrspädagogik 

Baden-Württemberg die 35 Landkreise und die 9 Stadtkreise die 35 Landkreise und die 9 Stadtkreise 

Bayern Regierung der Oberpfalz, Sachgebiet 21 die Kreisverwaltungsbehörden/Landratsämter und 
kreisfreien Städte 

Berlin Landesamt für Bürger und 
Ordnungsangelegenheiten (LABO), Referat III C

Landesamt für Bürger und Ordnungsangelegenheiten 
(LABO), Referat III C

Brandenburg Landesamt für Bauen und Verkehr, Dezernat 24 die Fahrlehrerbehörden der 14 Landkreise und 4 
kreisfreien Städte 

Bremen Freie Hansestadt Bremen, Senator für Umwelt, Bau Freie Hansestadt Bremen, Senator für Umwelt, Bau 
und Verkehr, Referat 53  und Verkehr, Referat 53 

Hamburg Landesbetrieb Verkehr Hamburg Landesbetrieb Verkehr Hamburg

Hessen die Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und die Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und 
Kassel Kassel 

Mecklenburg-Vorpommern Landesamt für Straßenbau und Verkehr die Landräte und die (Ober)Bürgermeister der
Mecklenburg-Vorpommern (LS) kreisfreien Städte wie auch der großen 

kreisangehörigen Städte jeweils für ihr Gebiet 

Niedersachsen die Landkreise und kreisfreie Städte als 
Fahrerlaubnisbehörden 

die Landkreise, kreisfreien und großen selbständigen 
Städte sowie selbständige Gemeinden 
(Fahrschulbehörden)

NRW Dezernate 25 der Bezirksregierungen Arnsberg, 
Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster 

Dezernate 25 der Bezirksregierungen Arnsberg, 
Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster 

Rheinland-Pfalz die Landkreise, die kreisfreien Städte und die großen 
kreisangehörigen Städte 

Gemeindeverwaltung der verbandsfreien Gemeinde 
(Verbandsgemeindeverwaltung) sowie die 
Stadtverwaltungen in kreisfreien und großen 
kreisangehörigen Städten 

Saarland die Landkreise, der Regionalverband Saarbrücken die Landkreise, der Regionalverband Saarbrücken die 
die Landeshauptstadt Saarbrücken und die 
kreisfreien Städte 

Landeshauptstadt Saarbrücken und die kreisfreien 
Städte 

Sachsen Sächsisches Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Sächsisches Landesamt für Straßenbau und Verkehr,
Referat 43 Referat 43 

Sachsen-Anhalt Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Referat 307 die unteren Straßenverkehrsbehörden der Landkreise 
und kreisfreien Städte (Fahrerlaubnisbehörden)

Schleswig-Holstein Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-
Holstein 

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-
Holstein 

Thüringen Thüringer Landesverwaltungsamt  Thüringer Landesverwaltungsamt  
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2.2 Flächendeckung des Angebots 
Eine Auswertung des FAER bezüglich der Wohnorte der FES-Teilnehmenden in den Jahren 2014 bis 2017
ergibt einen zufriedenstellenden Eindruck der Flächendeckung: von 401 möglichen Landkreisen und kreisfreien 
Städten in Deutschland wurden aus 395 Kreisen (bzw. Städten) Teilnehmende registriert. Damit sind 98,5 Pro-
zent der Wohnorte in Deutschland abgedeckt. Dies ergibt sich sicherlich auch aus der Tatsache, dass die FES-
Teilnehmenden in aller Regel mobil, d. h. im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, sind, und so auch Fahrtstre-
cken zu dem Anbieter eines Fahreignungsseminars zurücklegen können.
Die weiteren Recherchen bezogen sich vor allem auf die Anerkennung und Erfahrungen der Seminarleitenden.
Hierzu wurde insbesondere seitens der Durchführenden der verkehrspädagogischen Teilmaßnahmen, aber auch 
seitens einiger Anerkennungsbehörden, die in einigen Regionen eingeschränkte Verfügbarkeit von Durchfüh-
renden der verkehrspsychologischen Teilmaßnahme bemängelt. Dazu ist anzumerken, dass der Umstand, als
seminarleitende Person auf bestimmte Praxisräume beschränkt zu sein, die ausdrücklich im Anerkennungsbe-
scheid benannt werden, für niedergelassene Verkehrspsychologinnen und -psychologen neu ist. Das hat zur
Folge, dass ein/e Seminarleiter/in, der oder die in unterschiedlichen Orten tätig sein möchte, für jeden dieser
Orte eine gesonderte Anerkennung beantragen muss. Diese Voraussetzung ergibt sich aus dem Wortlaut des
§ 4a Abs. 4 Nummer 5 StVG, wonach für die Anerkennung u. a. eine räumliche und sachliche Mindestausstat-
tung nachgewiesen werden muss. Im jeweiligen Anerkennungsbescheid wird auf die Arbeitsstättenverordnung
(ArbStättV) hingewiesen, der die Seminarleiter der verkehrspädagogischen Teilmaßnahme im Rahmen ihrer 
Tätigkeit als Fahrlehrer/in bereits unterliegen. 
Der Berufsverband Niedergelassener Verkehrspsychologen e. V. (BNV) führt eine Liste seiner Mitglieder5, 
welcher jeweils auch zu entnehmen ist, ob das Angebot einer verkehrspsychologischen Teilmaßnahme besteht.
Hierbei fällt auf, dass vor allem im Osten Deutschlands ein Mangel an durchführenden Verkehrspsychologinnen
und Verkehrspsychologen besteht. Da die Liste des BNV nur Vereinsmitglieder aufführt, also nicht das voll-
ständige Angebot darstellt, und keine weiteren Listen (z. B. über den Berufsverband Deutscher Psychologinnen 
und Psychologen, BDP) verfügbar sind, wurde diesbezüglich bei den zuständigen Anerkennungsbehörden in
den Ländern nachgefragt. Dabei ergibt sich ebenfalls das Bild, dass durchführende Fahrschulen nahezu flächen-
deckend, jedoch Durchführende der verkehrspsychologischen Teilmaßnahme nur schwer zu finden sind. Einige
Fahrschulen geben sogar an, das Angebot der FES mangels Durchführender der verkehrspsychologischen Teil-
maßnahmen eingestellt zu haben. 
Exemplarisch sind hier die Postleitzahlengebiete mit verkehrspsychologischen und verkehrspädagogischen An-
geboten (PLZ der Seminarräume) für Schleswig-Holstein, die der BASt von der zuständigen Anerkennungsbe-
hörde (Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein) übermittelt wurden, dargestellt (vgl. Tabelle 
2). Hieraus ergeben sich 136 Angebote einer verkehrspädagogischen Teilmaßnahme und 23 Angebote einer 
verkehrspsychologischen Teilmaßnahme für das Bundesland. Insgesamt wurden in den Jahren 2014 bis 2017
245 FES-Teilnehmende mit einem Wohnort in Schleswig-Holstein im FAER registriert.

Tabelle  2 

 Postleitzahlengebiete mit verkehrspsychologischen und verkehrspädagogischen Angeboten  
(PLZ der Seminarräume) in Schleswig-Holstein

Postleitzahl Ort Psychologie Pädagogik Postleitzahl Ort Psychologie Pädagogik

21465 Reinbek 4 24148 Kiel 1 

21465 Wentorf 1 24159 Kiel 2 

21481 Lauenburg/Elbe 1 24161 Altenholz 1

21493 Schwarzenbek 2 24214 Gettorf 2 

21502 Geesthacht 2 24223 Schwentinental 1

21509 Glinde 2 24321 Lütjenburg 3

21514 Büchen 24340 Eckernförde 2

22848 Norderstedt 1 24392 Süderbrarup 1

5 Verfügbar unter http://www.bnv.de/Mitglist/mitglied.htm#verkehrspsychologen-mpu-vorbereitung-beratung 
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Postleitzahl Ort Psychologie Pädagogik Postleitzahl Ort Psychologie Pädagogik

22850 Norderstedt 4 24534 Neumünster 1 5 

22880 Wedel 4 24539 Neumünster 1

22885 Barsbüttel 24560 Kaltenkirchen 1

22926 Ahrensburg 3 24568 Kaltenkirchen 3

22941 Bargteheide 1 3 24576 Bad Bramstedt 2

22949 Ammersbek 1 24619 Bornhöved 1

23552 Lübeck 1 1 24768 Rendsburg 3

23554 Lübeck 1 24837 Schleswig 1 

23558 Lübeck 5 24848 Kropp 2

23560 Lübeck 1 2 24852 Eggebek 1

23562 Lübeck 3 24937 Flensburg 1 2 

23566 Lübeck 4 24944 Flensburg 1

23611 Bad Schwartau 1 24963 Tarp 2 

23701 Eutin 1 24969 Großenwiehe 1 

23743 Grömitz 1 25336 Elmshorn 1

23749 Grube 1 25337 Elmshorn 2

23769 Fehmarn OT Burg 1 25348 Glückstadt 1 

23795 Klein Rönnau 1 25421 Pinneberg 2 4

23795 Bad Segeberg 1 25436 Uetersen 1 

23812 Wahlstedt 1 25451 Quickborn 2

23815 Geschendorf 1 25469 Halstenbek 1

23843 Bad Oldesloe 3 25479 Ellerau 1

23909 Ratzeburg 1 25524 Itzehoe 1 4

23948 Arpshagen 1 25554 Wilster 1

24103 Kiel 1 25704 Meldorf 2

24105 Kiel 1 25709 Marne 1

24109 Kiel 1 25712 Burg 1 

24111 Kiel 4 25746 Heide 3 2 

24113 Kiel 1 25746 Wesseln 1 

24114 Kiel 2 3 25813 Husum 1 3 

24118 Kiel 1 25856 Hattstedt 1 

24119 Kronshagen 1 25899 Niebüll 2

25917 Leck 2 

25938 Wyk auf Föhr 1 

25980 Westerland 1

Verkehrspsychologie gesamt: 23 Verkehrspädagogik gesamt: 136 
Anzahl FES-Teilnehmende 2014 bis 2017: 245
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Die zuständige Anerkennungsbehörde im Freistaat Bayern (Regierung der Oberpfalz, Sachgebiet 21) wurde um
Übermittlung der Postleitzahlengebiete mit einem Angebot der verkehrspsychologischen Teilmaßnahme gebe-
ten. Demnach besitzen 68 Personen die Seminarerlaubnis Verkehrspsychologie. Diese führen an 117 verschie-
denen Orten (73 verschiedene PLZ) im Freistaat Bayern die verkehrspsychologische Teilmaßnahme des Fahr-
eignungsseminars durch. Da nach Auskunft der zuständigen Anerkennungsbehörde einige Seminarräume von 
mehreren Seminarleitern genutzt werden, ist die Anzahl der Seminarleiter pro PLZ größer als die Anzahl der
Seminarräumlichkeiten pro PLZ. Eine Aufstellung ist in Tabelle 3 dargestellt. Aufgrund der dezentral durchge-
führten Erteilung der Seminarerlaubnis Verkehrspädagogik durch die Kreisverwaltungsbehörden, Landratsäm-
ter und kreisfreien Städte wurden hierzu keine Befunde eingeholt. Ein Mitarbeiter der Regierung der Oberpfalz 
gab aber die Auskunft, er gehe davon aus, dass „es in jedem Ort eine Fahrschule gebe, die das anbietet“.

Tabelle  3 

Postleitzahlengebiete mit verkehrspsychologischen Angeboten  
(Anzahl der Seminarräume und der  Seminarleiter) in Bayern

Postleitzahl Räume Seminarleiter Postleitzahl Räume Seminarleiter

63739 3 6 86807 3 5 

80331 3 5 87435 2 2 

80335 3 4 87527 1 1 

80336 2 3 87538 2 2 

80337 1 1 87700 2 2 

80339 2 4 88131 1 1 

80799 1 1 90402 2 6 

81543 1 3 90411 1 1 

81547 2 2 90443 1 4 

81637 1 1 90449 1 2 

81667 1 3 90459 1 2 

81669 1 1 91054 1 1 

81671 1 1 92637 1 2 

81675 1 1 93047 3 3 

81679 1 1 93051 1 2 

82008 1 1 93053 1 2 

82166 1 1 93059 1 1 

82211 1 1 94032 1 1 

82418 1 1 94065 1 2 

83022 5 6 94469 3 4 

83026 1 1 95444 3 5 

83064 1 1 95445 1 1 

83278 1 1 96047 1 1 

83301 1 1 96052 1 3 

83308 1 1 96317 1 1 

83410 1 1 96450 1 1 

83556 1 1 97070 8 11

83607 1 1 97072 1 1 
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Postleitzahl Räume Seminarleiter Postleitzahl Räume Seminarleiter

84028 1 2 97080 1 1 

84030 1 1 97084 2 4 

84453 1 1 97337 1 1 

84503 1 1 97421 2 3 

84558 1 1 97424 1 1 

85049 3 6 

85053 1 2 

85354 3 3 

85560 1 1 

85614 1 1 

86150 6 8 

86609 2 2 

Anzahl der Seminarräume gesamt: 117 
Anzahl der Seminarleiter: 164 

2.3 Fremdsprachliche Angebote 
Es wurde kein Anbieter gefunden, der offensiv, z. B. im Internet, das Angebot der Durchführung der FES in
einer anderen Sprache als Deutsch bewirbt. Auf Nachfrage geben allerdings durchaus einige Anbieter sowohl 
der verkehrspsychologischen als auch der verkehrspädagogischen Teilmaßnahmen an, die Maßnahme auf
Wunsch auch auf Englisch durchführen zu können. KÖNIG und ZENTGRAF (2017) weisen darauf hin, dass
die Teilnahme am FES bei mangelnden Sprachkenntnissen grundsätzlich auch mit einem Dolmetschenden er-
folgen kann. Sie verweisen in diesem Zusammenhang aber auch auf den durch die Übersetzung wachsenden 
Zeitbedarf, erhöhte Kosten und ggf. datenschutzrechtliche Aspekte. 

2.4 Anzahl der durchgeführten Seminare 
Da die Durchführung der FES im Einzelnen nicht systematisch statistisch erfasst wird, liegen keine Daten zur 
Anzahl der durchgeführten Seminare an sich vor. Anhand der ans FAER gemeldeten Teilnahmen an FES lässt
sich aber zumindest die Zahl der durchgeführten verkehrspsychologischen Teilmaßnahmen ablesen, da diese
nur als Einzelmaßnahme durchführbar ist (vgl. Tabelle 4). Da die verkehrspädagogische Teilmaßnahme mit bis 
zu sechs Teilnehmenden durchgeführt werden kann, liegen zur Anzahl der durchgeführten verkehrspädagogi-
schen Teilmaßnahmen keine Daten vor.

Tabelle  4 

Anzahl der Teilnahmen an Fahreignungsseminaren seit dem 1. Mai 20141

Halbjahr mit Reduzierung
des Punktestandes 

ohne Reduzierung
des Punktestandes 

1/2014 2 7 14

2/2014 555 56

1/2015 1.170 91

2/2015 1.196 58

1/2016 1.418 95

2/2016 1.416 98

1/2017 1.792 88
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Halbjahr mit Reduzierung
des Punktestandes 

ohne Reduzierung
des Punktestandes 

2/2017

1/2018

1.731

1.938 3

94

113 3

Insgesamt 11.223 2 707 2

1 Quelle: KRAFTFAHRT-BUNDESAMT (2018a)
2 Unterjährige Reform, Zahlen vom 01.05.2014 bis 30.06.2014
3 Vorläufige Zahl; die endgültigen Zahlen erscheinen im August 2019 

2.5 Teilnehmerstruktur
Die überwiegende Mehrheit der FES-Teilnehmenden ist männlichen Geschlechts, zwischen 40 und 60 Jahren
alt, wohnt im städtischen Bereich und nimmt nach einer Ermahnung teil. Tabellen 5 und 6 enthalten eine Über-
sicht über die Teilnahmen nach Bundesländern, Geschlecht und Alter. VOIGT und BÜTTNER (2015), repliziert
auch durch BÜTTNER und VOIGT (in Druck), beschreiben die Teilnehmerstruktur eher dem höheren Bil-
dungsniveau zuordenbar und mit einer weniger umfangreichen Deliktgeschichte als frühere ASP-Teilneh-
mende. Ähnliches berichten auch WAGNER et al. (2018). Aus ihren Befragungsergebnissen schließen sie, 
„dass sowohl junge Risikoträger zwischen 18 und 25 Jahren als auch erhebliche Mehrfachtäter durch das FES
nicht erreicht werden“ (S. 40). Darüber hinaus sind laut BÜTTNER und VOIGT (in Druck) die Teilnehmenden
eher den „gehobenen Gesellschaftsschichten“ (S. 4) zuzuordnen, während Normal- und Geringverdiener sich
zwar über die Kosten für die Teilnahme informieren, am Ende aber von einer Teilnahme eher absehen.
Zu den Motivationen der Teilnehmenden berichten KÖNIG und ZENTGRAF (2017). So kämen die meisten
Teilnehmenden im Bereich einer Ermahnung zum Abbau eines Punkts. Eine weitere Motivation stellt der Abbau
eines Punktes noch unterhalb einer Ermahnung dar, um im Rahmen des Begleiteten Fahrens (BF 17) als Be-
gleiter fungieren zu können. In anderen Fällen soll die Teilnahme aufgrund „einer speziellen Vereinbarung mit 
der Führerscheinstelle“ (KÖNIG & ZENTGRAF, 2017, S. 447) erfolgt sein. Genauere Ausführungen dazu wer-
den von den Autorinnen jedoch nicht vorgenommen. Als weitere Gründe für die Teilnahme werden berufliche
Aspekte und die Notwendigkeit, in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, genannt. Zuletzt wird noch „das Erschre-
cken über den hohen Punktestand und der Wunsch, diesen und die verursachende Fahrweise zu ändern“ als 
Teilnahmemotivation beschrieben. Die Durchführenden der FES berichten darüber hinaus von Fällen, in denen 
eine Teilnahme erfolgt, um in einem laufenden Gerichtsverfahren Reue und die Motivation zur Verhaltensän-
derung deutlich zu machen.

Tabelle  5 

Anzahl der Teilnahmen an Fahreignungsseminaren 
zwischen 1.1.2015 und 30.6.2018 nach Bundesland1 

Bundesland 

Teilnahmen an einem
Fahreignungsseminar mit Reduzierung 

des Punktestandes 

Teilnahmen an einem
Fahreignungsseminar ohne Reduzierung 

des Punktestandes 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Baden-Württemberg 

Bayern

Berlin 

267

319

129

372

409

190

541

532

215

278

272

115

25

18

9 

32

8

7 

43

16

13

30

14

6

Brandenburg

Bremen

56

29

103

21

115

26

60

12

3

4 

-

3 

1

1 

-

-

Hamburg

Hessen 

69

231

85

256

70

270

32

144

2

16

-

24

1

14

-

10

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen 

37

235

29

265

39

405

50

231

1 

25

5 

62

2 

25

-

21
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Teilnahmen an einem Teilnahmen an einem
Fahreignungsseminar mit Reduzierung Fahreignungsseminar ohne Reduzierung 

Bundesland des Punktestandes des Punktestandes 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Nordrhein-Westfalen 540 624 759 428 25 33 47 23

Rheinland-Pfalz 94 96 133 88 1 1 5 -

Saarland 13 11 26 13 - 1 - -

Sachsen 149 167 161 99 7 12 9 5 

Sachsen-Anhalt 80 72 76 40 6 2 1 1

Schleswig-Holstein 62 77 76 36 5 1 2 2 

Thüringen 36 47 70 33 2 1 1 1

Insgesamt2 2.366 2.834 3.523 1.938 149 19 182 1133

1 Quelle: KRAFTFAHRT-BUNDESAMT (2018b)
2 Einschließlich ohne Angabe zum Bundesland
3 Anzahl fürs erste Halbjahr 2018 (bis 30.6.)

Tabelle  6 

Anzahl der Teilnahmen an Fahreignungsseminaren  
zwischen 1.1.2015 und 30.6.2018 nach Geschlecht und Alter1

Teilnahmen an einem Teilnahmen an einem
Geschlecht und Lebensalter Fahreignungsseminar mit Reduzierung Fahreignungsseminar ohne Reduzierung 

des Punktestandes des Punktestandes 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Männer bis 24 72 78 118 67 6 7 6 7

Männer von 25 bis 34 235 299 409 248 26 33 28 18

Männer von 35 bis 44 410 493 556 350 22 39 33 26

Männer von 45 bis 54 638 784 953 461 40 42 54 31

Männer von 55 bis 64 373 462 572 335 26 28 19 15

Männer von 65 und mehr 214 253 307 173 12 16 21 7

Zusammen 1.942 2.369 2.915 1.634 132 165 161 104

Frauen bis 24 5 16 11 12 1 1 1 -

Frauen von 25 bis 34 36 36 52 22 1 6 3 1 

Frauen von 35 bis 44 101 77 106 60 3 3 - 3

Frauen von 45 bis 54 168 203 270 124 5 5 6 2 

Frauen von 55 bis 64 45 57 62 43 2 4 4 -

Frauen von 65 und mehr 13 16 22 22 - 2 - 2

Zusammen 368 405 523 283 12 21 14 8

Insgesamt2 2.366 2.834 3.523 1.938 149 193 182 1133

1 Quelle: KRAFTFAHRT-BUNDESAMT (2018c)
2 Einschließlich ohne Angabe zum Geschlecht und/oder Alter 
3 Anzahl fürs erste Halbjahr 2018 (bis 30.6.)



  
 
 

 
     
   

      
        

     
   

 

   
   

 
   

     
 

    
         

 
  

        
 

   
   

      
     

   
     

    
     

     
    

     
   

       
 

       
     

 
   

   
     

  
         

  

  

        

    
     

Drucksache 19/11425 – 24 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

2.6 Kosten
Die Kosten für die Teilnahme an einem FES belaufen sich insgesamt auf etwa 450 bis 650 Euro. Nach Recher-
chen im Internet sowie Telefoninterviews mit Seminarleitenden und Vertretern der Berufsverbände werden für
die Teilnahme an der verkehrspsychologischen Teilmaßnahme 300 Euro ± 15 Prozent in Rechnung gestellt. Die 
Kosten für die verkehrspädagogische Teilmaßnahme schwanken stärker zwischen 200 Euro und 350 Euro. Da-
bei fällt auf, dass die Teilnahme in größeren Städten in der Regel kostengünstiger (im Bereich von 200 bis 300
Euro) ausfällt als in ländlicher Umgebung (ab 300 Euro). Es wurde auch ein Angebot in einer Millionenstadt
gefunden, dass im Bereich unter 150 Euro lag.

2.7 Abstimmung der beiden Teilmaßnahmen 
Gemäß § 42 Abs. 1 FeV sind die beiden Teilmaßnahmen der FES „durch gegenseitige Information der jeweili-
gen Seminarleiter aufeinander abzustimmen“. Wie diese Abstimmung zu erfolgen hat (z. B. schriftlich oder
mündlich), wird nicht konkretisiert. Ein Handbuch zur Aus- und Weiterbildung von Seminarleitern der FES 
(KOLLBACH et al., 2014) stellt Checklisten bereit, die diese Abstimmung unterstützen können. Zur Nutzung
dieser Checklisten liegen jedoch keine Daten vor. KÖNIG und ZENTGRAF (2017) weisen in diesem Zusam-
menhang auf die Schweigepflicht der Seminarleitenden hin und folgern daraus sogar, dass diese mit der Ab-
stimmung zwischen den Seminarleitenden der jeweiligen Teilmaßnahme nicht vereinbar sei. Hierzu weist der
BNV (2015) auf die Möglichkeit einer Schweigepflichtentbindung hin. KÖNIG und ZENTGRAF (2017) sehen
jedoch generell keinen Informationsbedarf seitens der verkehrspsychologischen Seminarleitenden. 
MEYER et al. (2017) haben zur Thematik der Abstimmung Durchführende der verkehrspsychologischen Maß-
nahme (N  35) befragt. Demnach geben nur sehr wenige (n  8) an, sie würden sich immer oder häufig mit den 
Seminarleitenden der verkehrspädagogischen Teilmaßnahme abstimmen. Die Autoren befürchten, dass dadurch 
der vom Gesetzgeber intendierte Synergieeffekt der beiden Teilmaßnahmen ausbleibt, weisen aber auch darauf
hin, dass eine zusätzliche Abstimmung den Zeitaufwand der Seminarleitenden deutlich erhöhen würde.
Der BNV (2015) führt zur Abstimmung zwischen Verkehrspsychologen und Fahrlehrern aus: „Eine Zusam-
menarbeit mit Fahrlehrern darf sich darauf beschränken, dass beide Seminarleiter dieselbe Teilnahmebeschei-
nigung unterschreiben. Das Gesetz sagt, die Teilmaßnahmen seien „aufeinander abzustimmen“, benennt aber 
keine konkreten Handlungen und überwacht sie auch nicht. Ein fachlicher Austausch steht beiden Berufsgrup-
pen frei und ist erwünscht. […]“ (BNV, 2015, S. 17).
Der Verband der TÜV e. V. (VdTÜV, 2015) gibt in einer Pressemitteilung den Erfolg der FES bekannt: „[…]
Dieses Fazit zogen die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände (BVF) und der Verband der TÜV e. V.
(VdTÜV). Sie stellten besonders den positiven Effekt auf die Verkehrssicherheit und die Synergieeffekte durch 
die Zusammenarbeit zwischen Fahrlehrern und den TÜV-Verkehrspsychologen in den Vordergrund. […]“ 
(VdTÜV, Pressemitteilung vom 29. April 2015).
BÜTTNER und VOIGT (in Druck) berichten, dass etwas mehr als die Hälfte (58,3 %) der Seminarleitenden
der verkehrspädagogischen Teilmaßnahme sich mit dem Seminarleitenden der verkehrspsychologischen Teil-
maßnahme abstimme. Die Abstimmung erfolge in den meisten Fällen (83,1 %) telefonisch. Als Gründe für
fehlende Abstimmungen wurden ganz einfach das Fehlen der Kontaktdaten, aber auch die Berufung auf die
Schweigepflicht genannt.
Die BASt-eigenen Befragungen von Seminarleitern ergaben ein ähnliches Bild. Eine Abstimmung der Semi-
narleitenden in schriftlicher Form erfolgt in der Regel nicht. In den Fällen, in denen eine Abstimmung erfolgte
(ca. 50 %), wird diese mündlich vorgenommen. Häufig erfolgt diese dann nicht inhaltlich, sondern betrifft z. B.
die Abstimmung der Termine. Selten werden Kooperationen von Verkehrspsychologen und Fahrlehrern berich-
tet. Oftmals ist es aber zumindest so, dass Seminarleitende der einen Teilmaßnahme zumindest Kontaktdaten
von Seminarleitenden der anderen Teilmaßnahme bereitstellen können.

3 Befragungen 
Autoren: Norbert Hilger, Tülin Engin & Georg Rudinger 

3.1 Methoden 
Die Grundgesamtheit der EG getrennt nach Jahr der Teilnahme und Gewährung der Punktereduzierung wird in
Tabelle 4 (S. 21) dargestellt. Bis zum Ende des ersten Halbjahres 2018 haben demnach insgesamt 11.223 Teil-
nehmende erfolgreich ein FES absolviert. Während die EG-Stichprobe der Befragung vor allem aus den Jahren
2016 bis 2018 rekrutiert wurde, stammt die EG-Stichprobe der Legalbewährungsanalyse ausschließlich aus den
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Jahren 2014 und 2015. Die Adressen für die Befragung von FES-Teilnehmenden wurden gemäß § 4a StVG von
den FES-Anbietern zur Verfügung gestellt. Die Kontaktierung dieser FES-Teilnehmenden erfolgte durch das
von der BASt beauftragte Umfragezentrum Bonn (uzbonn) auf dem Postweg. Die Kenndaten der FES-Teilneh-
mendenadressen wurden anonymisiert an das KBA gemeldet, welches daraufhin eine Kontrollgruppe gezogen 
und analog auf dem Postweg kontaktiert hat. Die freiwilligen Antworten beider Gruppen gingen auf dem Post-
weg oder per Webfragebogen beim uzbonn ein. Neben der Bitte um die Beantwortung des Fragebogens enthielt 
dieses Anschreiben unter anderem die Frage danach, ob eine Bereitschaft für ein telefonisches Interview be-
stünde. Die Stichprobe der mündlich Befragten stellt also eine Substichprobe der schriftlich Befragten dar. 

3.1.1 Stichproben 
Zur Evaluierung von FES durch die Bundesanstalt für Straßenwesen ist die Weitergabe personenbezogener 
Daten von FES-Teilnehmenden durch Inhaber der Seminarerlaubnis in § 4a Abs. 6 StVG geregelt. Demgemäß 
wurde ein Datenportal zur sicheren Übermittlung dieser Personenangaben eingerichtet. Die Startseite dieses 
Portals findet sich im Anhang A abgebildet. Die Anbieter von FES wurden im September 2016 über den Start 
der Evaluation informiert und gebeten, alle Adressen von FES-Teilnehmenden, deren Kursabschluss zwischen 
Oktober 2016 und August 2018 liegt, fortlaufend über dieses Portal zu übermitteln. Ziel war es, möglichst viele 
Teilnehmende möglichst früh nach Abschluss des Seminars befragen zu können. Insgesamt konnten so im ge-
nannten Zeitraum 1.224 Adressen gesammelt werden, wobei aber 16 Prozent dieser Adressen von FES-Teil-
nehmenden stammten, die bereits vor Oktober 2016 an FES teilgenommen hatten. Bild 2 zeigt die monatliche
Anzahl übermittelter Adressen. Für den Rekrutierungszeitraum 2016 bis 2018 wurden durch die Brutto-Stich-
probe ungefähr 15 Prozent der Grundgesamtheit von FES-Teilnehmenden erfasst.

Bild  2 

Anzahl und Zeitpunkt der übermittelten Adressen von FES-Teilnehmenden 
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Die schriftliche Befragung der FES-Teilnehmenden wurde zwischen Oktober 2017 und September 2018 zu vier
Zeitpunkten durchgeführt. Bis auf den letzten Befragungszeitpunkt im September 2018 wurden alle Non-Res-
pondenten des ersten Kontaktversuchs ein zweites Mal angeschrieben. Die Größe der Netto-Stichprobe ist n 
224, die Ausschöpfung der Brutto-Stichprobe liegt also bei insgesamt 18 Prozent. Tabelle 7 informiert über
Zeitpunkt und Anzahl der Kontaktversuche sowie den Rücklauf bei der schriftlichen Befragung von FES-Teil-
nehmenden.
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Tabelle  7 

Befragungszeitpunkte und Rücklauf der FES-Teilnehmenden 

Zeitpunkt Kontaktversuch Adressen Antworten Unzustellbar

Oktober 2017 I 541 73 (13 %) 23

März 2018
II

I

445

307

36 (8 %) 

41 (13 %)
21

II 246 14 (6 %) 
Juli 2018 19

I 320 37 (12 %)

II 264 13 (5 %) 
September 2018 6 

I 56 10 (18 %)

1.224 224 (18 %)

Die durchschnittliche Dauer zwischen Seminarabschluss und Upload der Adresse durch die Anbieter betrug
(für die Netto-Stichprobe) fünf Monate, die durchschnittliche Dauer zwischen Upload und Zeitpunkt des ersten
Anschreibens betrug drei Monate. Da zudem manche Teilnehmende erst auf das zweite Anschreiben hin geant-
wortet haben, betrug die durchschnittliche Zeit zwischen Teilnahme an FES und Beantwortung des Fragebogens 
knapp zehn Monate. Tabelle 8 gibt weitere Informationen zum zeitlichen Abstand der Befragung vom Ende der 
Kursteilnahme. Die Zeiträume von über 24 Monaten kamen dadurch zustande, dass auch Adressen von Teil-
nehmenden übermittelt und kontaktiert wurden, deren Kursabschluss vor Oktober 2016 lag. 

Tabelle  8 

Dauer zwischen Ende des Kurses und Befragung in Monaten (n  224) 

Mittelwert 9,8 

Standardabweichung 8,92

Minimum 0 

25 %-Perzentil 4

Median 8

75 %-Perzentil 11

Maximum 44

Die Rekrutierung der Vergleichspersonen wurde vom KBA durchgeführt. Für die Ziehung einer strukturell
ähnlichen Gruppe verkehrsauffälliger Kraftfahrer (vgl. Abschnitt 4.2.5) wurden folgende Kennwerte der FES-
Teilnehmendenstichprobe an das KBA gemeldet: Postleitzahl, Ort, Geschlecht, Alter und Zeitpunkt der FES-
Teilnahme. Anhand des Wohnorts wurden Bundesland und der siedlungsstrukturelle Typ der Raumordnungs-
region bestimmt. Grundlage für die Ziehung der Vergleichspersonen war der Zugang ans FAER, wobei Perso-
nen mit Wohnsitz im Ausland oder einem gemeldeten FES ausgeschlossen wurden. Bei fehlenden Angaben 
wurde das jeweilige Merkmal nicht berücksichtigt. Um für die Fragebögen und Interviews der KG in etwa die 
Größenordnung der EG zu realisieren, wurde ein 1:3 Matching durchgeführt, da von einem geringeren Rücklauf
bei Personen ohne FES-Teilnahme auszugehen war. Die Vergleichspersonen wurden in zwei Wellen mit insge-
samt 3.063 versendeten Anschreiben kontaktiert. Am 5.06.2018 wurden 1.619 und am 26.07.2018 1.444 Per-
sonen angeschrieben. Die Quote der nichtzustellbaren Briefe lag bei 6,0 bzw. 4,6 Prozent. Die Ausschöpfung 
der Brutto-Stichprobe lag für die KG bei (355 / 3.063 ) 11,6 Prozent (vgl. 3.2.1).
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3.1.2 Befragungsinstrumente 
3.1.2.1 Fragebogen 
Der standardisierte Fragebogen wurde in der Methodenstudie (RUDINGER et al., 2014) entwickelt und an
1.011 Teilnehmenden eines Online-Access-Panels vorgetestet. Ziel hierbei war es, veränderungssensitive Fra-
gen zu den Themen Maßnahmenakzeptanz und -nützlichkeit, persönliche Sicherheitsverantwortung, Gefahren-
kognition, Risikobewusstsein und Reflexion des Fahrverhaltens, sowie zum Wissen um sicherheitsrelevante
Verkehrsaspekte zu finden. Die Fragen zur Erfassung der Teilnehmendenreaktion wurden in Anlehnung an die
Studie von RUDINGER, HILGER und SCHMITZ (2009) formuliert, die Items zur sicherheitsrelevanten Selbst-
einschätzung stammen aus den empirischen Untersuchungen von HOLTE (2012) sowie SINDERN und RU-
DINGER (2011), die Wissensfragen zu Geschwindigkeit, Überholen und Abstand wurden der theoretischen
Führerscheinprüfung entnommen, und die Fragen zum Fahreignungsregister wurden in Anlehnung an das Hand-
buch zur Aus- und Weiterbildung von Seminarleitern des Fahreignungsseminars entworfen (vgl. KOLLBACH
& SCHUBERT, 2014).
Thematisch sieht der Aufbau des revidierten Fragebogens der EG wie folgt aus:
 Fahreignungsseminar (Fragen 1 bis 9)
 Sicherheitsverantwortung (Fragen 10 bis 13) 
 Risikobewusstsein I (Fragen 14 bis 20)
 Risikobewusstsein II (Fragen 21 bis 26)
 Wissen (Fragen 27 bis 35)
 Demographie (Fragen 36 bis 44)
Der Fragebogen für die KG unterschied sich nur dahingehend, dass die Fragen zu FES nicht gestellt wurden,
der Bogen also mit Frage 10 der Teilnehmendenbefragung begann. Zusätzlich zum Papierbogen wurde den
Befragten auch die Möglichkeit eröffnet, den Bogen online auszufüllen. Der Online-Bogen ist textgleich mit
dem Papierbogen. Hauptunterschied ist, dass jede Frage einzeln präsentiert wurde. Im Anhang B wird nur die
Startseite der Online-Befragung wiedergegeben. Die Gestaltung des Anschreibens und der Fragebögen orien-
tierte sich an den Empfehlungen von SCHNELL (2012). Im Anhang C ist das vollständige Anschreiben inkl.
Einwilligungserklärung und Fragebogen für die EG angefügt.

3.1.2.2 Interview
Der in der Methodenstudie gemeinsam mit verkehrspsychologischen Gutachtern entwickelte und erprobte Leit-
faden für die qualitativen Interviews orientierte sich vor allem an den Maßnahmenzielen des verkehrspsycho-
logischen Teils von FES (KOLLBACH & SCHUBERT, 2014) sowie auch an den Beurteilungskriterien zur
psychologischen Hypothese V.3 der MPU, in welcher die Änderung (nicht-pathologischer) Fehleinstellungen
gegenüber Regelbeachtung und problematischer Fahrverhaltensgewohnheiten erläutert werden (SCHUBERT,
DITTMANN & BRENNER-HARTMANN, 2013, S. 228 ff).  
Nach einer Gesprächseröffnung zur Bedeutung des Autofahrens wurden in diesen Interviews vor allem Fragen
nach
 den Ursachen von Regelverstößen,
 der Entwicklung von Strategien gegen Regelverstöße, sowie nach
 der Umsetzung von Strategien gegen Regelverstöße
besprochen. Die im Anhang D eingefügten Interviewleitfäden von EG und KG wurden so ähnlich wie möglich 
gestaltet. Die Unterschiede liegen allein darin, dass in der KG die Regelverstöße nicht vor dem Hintergrund der
Seminarerfahrung und dass anstelle der subjektiven Seminarwirkung die mutmaßliche Hilfe durch ein solches
Seminar besprochen werden. Im Zeitraum von April bis September 2018 wurden von drei Psychologen 45 In-
terviews je Untersuchungsgruppe durchgeführt.
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3.1.3 Auswertung 
Der Fragebogen enthält zum einen Items mit jeweils vierstufiger Antwortskala, und zum anderen Fragen, bei 
denen auch mehrere Antworten möglich sind. Der Argumentation von BORG und GABLER (2002) folgend,
wurden bei den vierstufigen Items die sogenannten Ja-Prozente (Ja %) betrachtet, das ist jeweils der Anteil von
Personen, der einer Aussage tendenziell oder ganz zugestimmt hat. Passend dazu wurden die Gruppenvergleiche
je Item mit Vierfelder-Chi-Quadrat-Tests geprüft. 
Auf Ebene der inhaltlich begründeten Skalen wurden die Summen bzw. Anzahlen gewünschter Antworten ge-
bildet; je Polung des Items kann dieses die Zustimmung oder auch die Ablehnung einer Aussage sein. Die
Konsistenzen dieser so gebildeten Skalen werden im Folgenden zwar berichtet, sind jedoch von nachrangiger 
Bedeutung, da es sich um heterogene Merkmale handelt. Die Gruppenvergleiche wurden ungeachtet irgendwel-
cher Anpassungstests mit dem Welch-t-Test geprüft. Alle Signifikanztests wurden auf   5 Prozent durchge-
führt. Dem Item-Nonresponse wurde auf klassische Weise mit fallweisem Ausschluss begegnet, da die Skalen
relativ kurz sind und hierbei maximal 4 Prozent der Fälle ausgeschlossen wurden (siehe hierzu die Empfehlun-
gen von LÜDTKE, ROBITZSCH, TRAUTWEIN & KÖLLER, 2007). 
Die qualitativen Interviews mit FES-Teilnehmenden sowie der Kontrollgruppe wurden zwischen April und
September 2018 geführt. Insgesamt konnten 45 Interviews mit FES-Teilnehmenden sowie weitere 45 Interviews 
mit Personen aus der Kontrollgruppe realisiert werden. Aufgrund der mangelhaften Audioqualität einer Auf-
zeichnung, ließen sich für die qualitative Auswertung nur 44 der insgesamt 45 Interviews mit FES-Teilnehmen-
den berücksichtigen. Von den 45 Kontrollgruppeninterviews gingen 43 in die Auswertung ein. Zwei Personen
aus der Kontrollgruppe gaben an, dass sie keine Punkte im FAER hätten, sodass die für die Auswertung rele-
vanten Themen nicht vertiefend besprochen werden konnten. Die Auswertung der telefonischen Befragung er-
folgte inhaltsanalytisch und orientierte sich grundsätzlich an dem von MAYRING (2010) vorgeschlagenen Vor-
gehen zur Analyse qualitativer Daten. Als Analysetool wurde die Software MAXQDA eingesetzt. Die Auswer-
tung der Interviewtranskripte aus der telefonischen Befragung der FES-Teilnehmenden sowie auch der Kon-
trollgruppe erfolgte in MAXQDA in einer gemeinsamen Projektdatei, sodass die Interviewdaten zwischen den
Gruppen sowohl quantitativ als auch qualitativ verglichen werden konnten. D. h. die Aussagen der FES-Teil-
nehmenden lassen sich sowohl im Hinblick auf die Häufigkeit, mit der einzelne Themen angesprochen werden,
als auch hinsichtlich der inhaltlichen Qualität der Aussagen mit der Kontrollgruppe kontrastieren. Zur Analyse
der Daten wurde ein kombiniertes Vorgehen aus induktiver und deduktiver Kategorienbildung gewählt. Zu-
nächst wurden ausgehend von den Hauptfragestellungen des Interviewleitfadens deduktiv „theoretische“ Aus-
wertungskategorien festgelegt. Diese Kategorien wurden im weiteren Verlauf der Auswertung ergebnisgeleitet 
aus dem vorliegenden Material induktiv und systematisch ergänzt und weiterentwickelt. Nach der Auswertung 
von etwa einem Drittel der vorliegenden Interviewdaten (sowohl bei der Kontrollgruppe als auch bei den FES-
Teilnehmenden) wurde die bis dahin vorgenommene Codierung überprüft und an das zwischenzeitlich weiter-
entwickelte Kategoriensystem angepasst. Die Codierung der Interviews erfolgte ausschließlich durch in der
Auswertung qualitativer Daten erfahrene Diplom-Psychologen.

3.1.4 Hypothesen
Aus Sicht der Autoren lassen die im Gesetz formulierte „verhaltensverbessernde Wirkung“ sowie insbesondere
der gewährte Punkterabatt nach erfolgreicher FES-Teilnahme nur die an die Untersuchungsebenen 2 und 4 an-
zusetzende Hypothese ableiten, dass FES-Teilnehmende vergleichbaren verkehrsauffälligen Kraftfahrenden
überlegen sind, also größeres Risikobewusstsein und mehr Wissen aufweisen, sowie insbesondere seltener ver-
kehrsauffällig werden. Sofern im Folgenden Signifikanztests berichtet werden, wurden diese gemäß dieser Hy-
pothese stets gerichtet durchgeführt. Zudem wurden sämtliche Tests mit einer Wahrscheinlichkeit von 5 Prozent
für den Fehlertyp-I (das ist die fälschliche Annahme der genannten Hypothese der Überlegenheit der FES-
Teilnehmenden) durchgeführt. Eine Adjustierung der Fehlerwahrscheinlichkeit aufgrund multipler Testung 
wurde nicht vorgenommen, vielmehr wäre im Falle hinreichender Teststärke und Validität der Messungen zu 
fordern, dass sämtliche Tests auch signifikant ausfielen. In diesem Falle kumuliert nicht der -, sondern der -
Fehler (HAGER, 2004).  
Die Akzeptanz der Maßnahme wird als hinreichend beurteilt, wenn zumindest 80 Prozent aller Antworten in
die gewünschte Richtung weisen.
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3.2 Ergebnisse 
3.2.1 Schriftliche Befragung
3.2.1.1 Demographie und Kontrollvariablen 
Die Geschlechterverteilungen beider Stichprobengruppen waren sehr ähnlich, sie wiesen jeweils zu etwa
80 Prozent Männer auf (vgl. Tabelle 9) und entsprechen somit weitgehend der Grundgesamtheit der FES-Teil-
nehmenden, die zu etwa 85 Prozent männlich ist.

Tabelle  9 

Geschlecht der schriftlich Befragten (F36)

 EG
(n  224)

KG
(n  355) Gesamt

Männlich 83 % 80 % 81 % 

Weiblich 17 % 20 % 19 % 

Die Altersverteilungen der Untersuchungsgruppen (Tabelle 10) waren ebenfalls sehr ähnlich, das durchschnitt-
liche Alter betrug 53 Jahre in der EG und 54 Jahre in der KG. Auch die Spannweiten und Streuungen sind als
ähnlich zu beurteilen.

Tabelle 10 

Alter (F37)

EG 
(n  224)

KG
(n  355) Gesamt

Mittelwert 53,1 54,3 53,8 

Standardabweichung 12,4 13,3 13,0

Minimum 23 20 20

Maximum 83 91 91

Ebenso können die Verteilungen des höchsten Schulabschlusses als ähnlich bezeichnet werden (Tabelle 11), 
wobei in beiden Gruppen der erhebliche Anteil von hoch gebildeten Personen auffällt, das Abitur stellt mit 
knapp 40 Prozent in beiden Gruppen den häufigsten Schulabschluss dar. 

Tabelle  11 

Höchster Schulabschluss (F38)

EG 
(n  224)

KG
(n  355) Gesamt

Schule beendet ohne Abschluss 1 % 1 % 1 %

Volks-/Hauptschule oder Polytechnische Oberschule (POS) mit Abschluss 8. Klasse 12 % 11 % 11 % 

Mittlere Reife, Realschulabschluss (Fachschulreife) oder POS mit Abschluss 10. Klasse 32 % 33 % 32 % 

Fachhochschulreife (z. B. Abschluss einer Fachoberschule) 14 % 18 % 16 % 

Abitur (Hochschulreife) oder Erweiterte Oberschule (EOS) mit Abschluss 12. Klasse 39 % 38 % 38 % 

Anderer Abschluss 2 % 1 % 1 % 

Bin noch Schüler(in) 0 % 0 % 0 %
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Große Unterschiede zwischen den Untersuchungsgruppen ergaben sich jedoch hinsichtlich der jährlichen Fahr-
leistung (Tabelle 12) sowie der hiermit in Beziehung stehenden Anlässe für die Nutzung des Autos (Tabelle 13).
Die durchschnittliche Fahrleistung der FES-Teilnehmenden lag mit fast 45.000 km deutlich über den von der
Vergleichsgruppe angegebenen knapp 26.000 km pro Jahr. 

Tabelle  12 

Fahrleistung des vergangenen Jahres in km (F40)

 EG
(n  224)

KG
(n  355) Gesamt

Mittelwert 44.566,6 25.893,4 33.077,9

Standardabweichung 39.549,6 27.446,9 33.849,2

Minimum 1000 1000 1000

Median 40000 18000 25000

Maximum 350000 250000 350000

Passend hierzu fanden sich in der FES-Gruppe sowohl mehr Berufskraftfahrer als auch mehr Personen, die 
während der Arbeitszeit das Auto nutzen.

Tabelle 13 

Situationen und Zwecke der Autonutzung (F41)

In welchem Kontext fahren Sie hauptsächlich Auto? 
- Mehrere Antworten sind möglich -

EG 
(n  224)

KG
(n  355) Gesamt

Berufskraftfahrer 11 % 6 % 8 % 

Beruflich während der Arbeitszeit 69 % 37 % 50 % 

Hin- und Rückweg zur Arbeits- oder Ausbildungsstelle 41 % 55 % 49 % 

Im privaten Kontext in der näheren Umgebung meines Wohnorts 45 % 66 % 58 % 

Im privaten Kontext zwischen weiter entfernt liegenden Orten 40 % 63 % 54 % 

Sonstiges 3 % 3 % 3 % 

Keine Angabe 1 % 1 % 1 % 

Ein weiterer auffälliger Unterschied zwischen den Untersuchungsgruppen ergab sich ferner bei der Frage nach
den Punkten in Flensburg, die von 29 Prozent der Vergleichspersonen im Gegensatz zu 4 Prozent der FES-
Teilnehmenden negativ beantwortet wurde (vgl. Tabelle 14).

Tabelle  14 

Selbstberichtete Eintragung im FAER( F42)

Haben Sie Punkte im Fahreignungsregister? 
(Damit sind „Punkte in Flensburg“ gemeint.) 

EG 
(n  224)

KG
(n  355) Gesamt

Nein, ich habe keine Punkte in Flensburg. 4 % 29 % 20 % 

Ja, ich habe Punkte in Flensburg. 95 % 69 % 79 % 

Keine Angabe 2 % 1 % 1 % 
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Eine erneute Kontrolle des vom KBA gezogenen Bruttosamples ergab, dass zumindest 99 Prozent der Ver-
gleichspersonen Punkte im FAER haben. Zum einen könnte dieses verzerrte Ergebnis auf die in der Vergleichs-
gruppe als höher einzuschätzende Sensibilität der Frage zurückgehen, zum anderen könnte es sich um ein Erin-
nerungsproblem handeln. Personen der KG, die sich an Punkte erinnern, gaben insgesamt weniger Punkte an
als die Personen der EG (Tabelle 15). Unter den befragten Kraftfahrern der KG gab niemand an, mehr als 4
Punkte in Flensburg zu haben. In der Experimentalgruppe taten dieses immerhin 15 Prozent.  

Tabelle  15 

Selbstberichtete Anzahl der Punkte im FAER (F43) 

Punkte EG 
(n  214)

KG
(n  248) Gesamt

1 18 % 54 % 38 % 

2 13 % 22 % 17 % 

3 28 % 12 % 19 % 

4 20 % 2 % 10 % 

5 10 % 0 % 5 % 

6 1 % 0 % 0 % 

7 2 % 0 % 1 % 

 8 2 % 0 % 1 % 

Keine Angabe 7 % 9 % 9 % 

In beiden Gruppen stellten Geschwindigkeitsdelikte mit großem Abstand die häufigste Art der Regelverstöße
dar (Tabelle 16), wobei diese in der EG mit 87 Prozent noch häufiger als in der KG mit 69 Prozent zu beobachten 
waren. Ebenfalls in beiden Gruppen war ein ungenügender Sicherheitsabstand zweithäufigster Regelverstoß 
(EG: 14 %; KG: 10 %).

Tabelle 16 

 Selbstberichtete Art der Regelverstöße (F44)

Falls Sie Punkte im Fahreignungsregister haben, wegen welcher Art von Regelverstoß 
haben Sie die Punkte erhalten? – Mehrere Antworten sind möglich -

EG 
(n  214)

KG
(n  248) Gesamt

Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss 3 % 2 % 2 % 

Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 87 % 69 % 77 % 

Nicht angepasste Geschwindigkeit 8 % 6 % 7 %

Ungenügender Sicherheitsabstand 14 % 10 % 12 % 

Regelverstoß beim Überholen oder Vorbeifahren 1 % 3 % 2 % 

Regelverstoß beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, Ein- und Ausfahren 0 % 4 % 2 % 

Fehlverhalten gegenüber Fußgängern 0 % 0 % 0 %

Missachtung Rotlicht 8 % 5 % 7 % 

Handynutzung 7 % 7 % 7 % 

Sonstiges 4 % 5 % 4 % 

Weiß ich nicht mehr 1 % 2 % 1 % 

Keine Angabe 1 % 1 % 1 % 
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3.2.1.2 Akzeptanz 
Bild 3 zeigt die Zustimmungsanteile zu Maßnahmenzufriedenheit und Selbsteinschätzung sortiert nach abstei-
gendem Wert. Dem vorab festgelegten Kriterium gemäß, wonach zumindest 80 Prozent der Befragten jeweils
die gewünschte Beurteilung abgeben sollten, kann für fünf der sieben Aussagen von hinreichender Zufrieden-
heit seitens der Teilnehmenden ausgegangen werden. Zwei Aussagen wurden etwas kritischer beurteilt, nämlich
Frage 7 nach der Abstimmung zwischen Fahrlehrer und Psychologe sowie Frage 2 nach den Hausaufgaben.

Bild 3 

Akzeptanz der Maßnahme und der vereinbarten Ziele 

(F3) Ich möchte die vereinbarten Ziele
einhalten.

(F1) Es war eine gute Entscheidung,
an dem Fahreignungsseminar 

teilzunehmen.

(F4) Das Seminar hat mir sinnvolle
Strategien aufgezeigt, in Zukunft

sicherer Auto zu fahren.

(F5) Durch das Seminar habe ich viel 
über meine eigenen Gewohnheiten

gelernt.

(F7) Die Seminarsitzungen von 
Fahrlehrer und Verkehrspsychologe 

schienen mir aufeinander abgestimmt. 

(F2) Die Hausaufgaben erscheinen mir 
als Zeitverschwendung.

(F6) Nach dem Fahreignungsseminar 
werde ich so fahren wie vorher.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zustimmung (Ja%)

Wesentliche Motivation für die Teilnahme am FES ist die Aussicht auf die Reduzierung des Punktestandes, 92 
Prozent aller Befragten gaben den Punkterabatt als Grund an (vgl. Tabelle 17). Der Wunsch danach, das Auto
sicherer fahren zu lernen, wurde von 22 Prozent der Befragten als Grund genannt. Vergleichsweise selten wurde
das Ziel angegeben, nach dem angestrebten Punkterabatt als Fahrbegleiter dienen zu können.

Tabelle 17 

Grund der Teilnahme am FES (F8) (n  224) 

Warum haben Sie am Fahreignungsseminar teilgenommen? 
- Mehrere Antworten sind möglich -

Wegen des Punkterabatts 92 % 

Weil ich lernen wollte, wie ich sicherer Autofahren kann. 22 % 

Eine andere Person hat mich zu der Teilnahme motiviert. 10 % 

Begleitetes Fahren 6 % 

Berufliche Gründe 2 %

Keine Angabe 1 % 

Nach eigener Angabe hat die überwiegende Mehrheit der Befragten auch tatsächlich den Punkterabatt nach FES
erhalten (vgl. Tabelle 18). 
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Tabelle 18 

Punkterabatt nach FES-Teilnahme (n  224) 

(F9) Haben Sie durch die Teilnahme am Fahreignungsseminar einen Punkterabatt erhalten? 

Ja 91 % 

Nein 8 % 

Keine Angabe 1 % 

3.2.1.3 Sicherheit, Risiko und Wissen
Tabelle 19 gibt die vollständigen Häufigkeitsverteilungen der Fragen 10 bis 35 getrennt nach den beiden Un-
tersuchungsgruppen wieder. Auf Ebene der einzelnen Fragen zeigte sich, dass 19 der insgesamt 26 möglichen
Einzelvergleiche deskriptiv in die gewünschte Richtung zugunsten von FES-Teilnehmenden wiesen, und dass 
zwölf dieser gewünschten Unterschiede statistisch signifikant waren. Wie sich auch den Ja-Prozenten im Ver-
gleich entnehmen lässt, waren die beobachteten Effekte jedoch sehr klein: der angegebene -Koeffizient, das 
ist die Korrelation zwischen binären Variablen, betrug im Mittel nur .03.

Tabelle 19 

Antwortverteilungen und Gruppenvergleiche auf Ebene der einzelnen Fragen zu „Sicherheit“ 
(F10-F13), „Risiko I“ (F14-F20), „Risiko II“ (F21-F26) und „Wissen“ (F27-F35) 

Frage n1 n2 f11 f12 f13 f14 f21 f22 f23 f24 Ja1 % Ja2 % 2 p(1-s,) 

10 224 354 5 12 59 148 24 29 131 170 8 15 7,02 ,004 0,11

11 222 354 21 83 87 31 66 172 82 34 47 67 23,50 ,000 0,20

12 224 354 39 55 90 40 44 94 144 72 42 39 0,51 ,762 -0,03 

13 224 354 8 15 91 110 12 64 148 130 10 21 12,13 ,000 0,14

14 224 355 9 82 113 20 16 93 216 30 41 31 5,98 ,993 -0,10 

15 224 355 5 55 124 40 6 49 217 83 27 15 11,00 1,000 -0,14 

16 224 354 5 25 143 51 4 56 223 71 13 17 1,32 ,125 0,05

17 222 352 5 22 103 92 17 45 174 116 12 18 3,09 ,039 0,07

18 224 355 51 36 48 89 40 42 102 171 39 23 16,46 1,000 -0,17 

19 224 354 4 29 113 78 7 47 182 118 15 15 0,03 ,432 0,01

20 223 355 15 69 108 31 19 113 187 36 38 37 0,01 ,547 0,00

21 223 355 16 69 114 24 20 91 198 46 38 31 2,87 ,045 0,07

22 222 353 4 41 149 28 7 116 207 23 20 35 14,00 ,000 0,16

23 222 355 3 23 115 81 5 56 185 109 12 17 3,19 ,037 0,07

24 222 354 4 66 105 47 22 123 162 47 32 41 5,19 ,011 0,09

25 222 354 20 50 61 91 34 65 85 170 32 28 0,84 ,820 -0,04 

26 223 354 0 9 89 125 1 34 140 179 4 10 6,65 ,005 0,11

27 224 355 126 201 56 57 0,01 ,535 0,00

28 224 355 106 160 47 45 0,28 ,298 0,02

29 224 355 99 148 44 42 0,35 ,276 0,02

30 224 355 148 231 66 65 0,06 ,403 0,01
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Frage n1 n2 f11 f12 f13 f14 f21 f22 f23 f24 Ja1 % Ja2 % 2 p(1-s,) 

31 224 355 138 218 62 61 0,00 ,481 0,00

32 224 355 148 209 66 59 3,01 ,041 0,07

33 224 355 165 230 74 65 4,99 ,013 0,09

34 224 355 85 166 38 47 4,34 ,981 -0,09 

35 224 355 131 165 58 46 7,92 ,002 0,12

Anmerkungen. Die Nummern der Fragen entsprechen dem Bogen der FES-Teilnehmenden; n1  Größe der FES-Teilnehmendengruppe; n2  Größe 
der Vergleichsgruppe; f1  Antworthäufigkeiten je Kategorie in der FES-Teilnehmendengruppe, bei den Wissensfragen 27 bis 35 wird die Häu-
figkeit richtiger Lösungen angegeben; f2 analog zu f1; Ja1 % und Ja2 % sind die prozentualen Häufigkeiten der ersten beiden (zustimmenden)
Kategorien (Fragen 10 bis 26) bzw. der richtigen Lösungen (Fragen 27 bis 35); 2 zur Vierfeldertafel Frage  Gruppe; p(1-s.)  gerichtete p-Werte,
bei den Fragen 21 und 27 bis 35 lässt die Wirksamkeit von FES höhere Zustimmungsraten der Teilnehmenden erwarten, umgekehrt bei den 
anderen Fragen; unterstrichene p-Werte zeigen Ergebnisse an, die auf   .05 signifikant sind; der -Koeffizient weist ein negatives Vorzeichen
auf, wenn das Ergebnis nicht in die gewünschte Richtung weist; bei den Wissensfragen wurden alle fehlenden Antworten als falsche Antworten 
gewertet. 

Bild 4 stellt die Zustimmungs- und Löseranteile der FES-Teilnehmenden im Vergleich zur Kontrollgruppe für
alle Items hinsichtlich Sicherheitsverantwortung, Risikobewusstsein und Wissen dar. Hier wird deutlich, dass
die beiden Gruppen insgesamt sehr ähnlich geantwortet haben.
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Bild 4 

Zustimmungs- und Löseranteile der Skalen „Sicherheit“, „Risiko 1“, „Risiko 2“ und „Wissen“ getrennt 
nach Gruppen6

Auf Ebene der Skalenwerte, bei welchen nun die individuellen Mittelwerte gewünschter Antworten je Skala
betrachtet werden – diese Mittelwerte geben also die Prozente gewünschter oder richtiger Antworten an –, zeigte
sich, dass die Ergebnisse bei Sicherheit, Risiko 2 und auch Wissen statistisch signifikant für die Überlegenheit
der FES-Teilnehmenden gegenüber den Vergleichspersonen sprachen (Tabelle 20). Zu beachten ist aber, dass 
diese Unterschiede sehr klein sind. So geben beispielsweise die FES-Teilnehmenden über alle Wissensfragen
hinweg nur 4 Prozent mehr richtige Antworten als die Vergleichspersonen (vgl. die Mittelwerte der Skala „Wis-
sen“ in Tabelle 20). Bezogen auf die hier ausgewählten Fragen kann dieser Unterschied also kaum im Sinne 
einer bedeutsamen Überlegenheit interpretiert werden.

Die in Bild 4 verwendeten Fragentexte sind aus graphischen Gründen abgekürzt, die vollständigen Formulierungen finden sich im 
angefügten Fragebogen (vgl. Anhang C). 

6
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Tabelle 20 

Gruppenvergleiche von Sicherheitsverantwortung, Risikobewusstsein und Wissen auf Skalenebene 

Skala k  n1 M1 S1 n2 M2 S2 t df p(1-s,) d

Sicherheit 4 ,57 212 0,74 0,24 341 0,64 0,25 4,442 462,6 ,000 0,39 

Risiko I 7 ,72 212 0,74 0,25 341 0,78 0,24 -1,774 423,4 ,962 -0,16 

Risiko II 6 ,68 212 0,74 0,22 341 0,67 0,25 3,538 486,5 ,000 0,31 

Wissen 9 ,39 212 0,58 0,20 341 0,54 0,20 2,245 456,5 ,013 0,20 

Anmerkungen. k ist die Anzahl der Items je Skala,  ist die Konsistenz nach Cronbach; als Skalenwert wurde jeweils die mittlere Häufigkeit der
gewünschten Antwortrichtung (Sicherheit umfasst Frage 10 bis 13, Risiko I Frage 14 bis 20, Risiko II Frage 21 bis 26) bzw. korrekter Lösungen
(Wissen umfasst Frage 27 bis 35) betrachtet; die angegebenen Mittelwerte lassen sich als durchschnittliche Prozente gewünschter Antworten 
interpretieren, bei allen Skalen spräche hier also ein höherer Wert der EG für die Wirksamkeit der Maßnahme; n1  Größe der FES-Teilnehmen-
dengruppe; n2  Größe der Vergleichsgruppe; M  Mittelwert; S  Standardabweichung; t  Teststatistik des Welch-t-Tests; p(1-s.)  einseitige p-
Werte; unterstrichene p-Werte zeigen Ergebnisse an, die auf   ,05 signifikant sind; Cohens d weist ein negatives Vorzeichen auf, wenn das
Ergebnis nicht in die gewünschte Richtung weist.

Da sich die Fahrleistung pro Jahr sowie die erinnerten FAER-Eintragungen zwischen den Gruppen unterschie-
den, wurden zusätzlich zu den einfachen t-Tests auch Kovarianzanalysen und mehrfaktorielle Varianzanalysen 
gerechnet. Da sich hierbei keine von der bisherigen Darstellung abweichenden Ergebnisse zeigten, sind die
zugehörigen Statistiken der Kovarianzanalysen nur im Anhang E aufgeführt. Zudem wurde geprüft, ob die zwi-
schen FES- und Befragungsteilnahme verstrichene Zeit Einfluss auf die Befragungsergebnisse ausübte: Auch
dem war nicht so. Es fanden sich keinerlei substantielle Korrelationen zwischen dem zeitlichen Abstand zum
Seminar und den verschiedenen Skalen.

3.2.2 Interview
3.2.2.1 Kenntnisse über auslösende und aufrechterhaltende Bedingungen von riskantem

Verhalten 
Punktestand
Die selbstberichteten Angaben der KG zu ihrem aktuellen Punktestand könnten vermuten lassen, dass die KG
weniger punktebelastet war als die befragten FES-Teilnehmenden (Tabelle 21). Viele Befragte der KG gaben
an, dass sie nur einen Punkt in Flensburg hätten (n  25). Nur fünf Personen der KG gaben an, dass sie drei oder
mehr Punkte im FAER hätten. Hinsichtlich der selbstberichteten Punktebelastung ist die KG also nicht äquiva-
lent zu den FES-Teilnehmenden. Von diesen hatten 30 bei ihrer Teilnahme an FES mindestens drei Punkte im
FAER. 

Tabelle 21 

Punkte im FAER7 

EG (Punkte vor FES) KG (Punkte aktuell)

keine 0 1 

1 2 25

2 12 9

3 2 3 

4 17 1

5 7 0 

mehr als 5 4 1

In dieser und den folgenden Tabellen wird stets die Anzahl der Befragten angegeben, die ein jeweiliges Thema benannt haben. Bei
manchen Ergebnistabellen sind Mehrfachcodierungen möglich, wenn nämlich einzelne Befragte mehrere Themenaspekte ansprachen. 
In diesen Fällen kann die Summe der Nennungen die Anzahl der Befragten übersteigen. Die Anzahl der ausgewerteten Interviews in
der EG ist n  44 und in der KG n  43 (vgl. Abschnitt 3.1.3). 

7
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Fragebogen der EG (Fortsetzung) 
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